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Erfolg ist kein Zufall  
Sporttalente der Jahre 2020/2021 

Es hat seit 2014 Tradition in 
Zittau, dass sich erfolgreiche 
Sporttalente ins „Goldene Buch 
des Sports“ eintragen. So auch 
am 2.12. öffentlich zum 2. Mal 
in diesem Jahr geschehen, als 
fünf Leichtathleten/-innen der 
HSG Turbine, drei Schützen 
der Privilegierten Schützen-
gesellschaft Zittau 1584 e.V. 
und ein Sportlehrer diesen 
feierlichen Akt während der 
Stadtratssitzung vollzogen. 
 
Es ist kein Geheimnis, dass 
gute Vereinsarbeit und her-
vorragende Sportergebnisse 
unmittelbar zusammenhän-
gen und dass hartnäckiger 
Kampf notwendig ist, um 
Spitzenleistungen von der Ju-
gendwertung bis ins hohe Al-
ter zu vollbringen.  
Für diese Persönlichkeiten ist 
der Sport mehr als nur ein 
Hobby, es ist Passion. Sie 
sind Botschafter im Sport und 
es ist eine große Ehre für 
Zittau, dass sie den Namen 
der Stadt in die Welt hinaus-
tragen.   
Der Eintrag in das Goldene 
Buch schafft eine Erinnerung 
für die Ewigkeit. Die Europä-
ische Sportstadt Zittau ist 
stolz auf euch und wünscht 
sich, dass euer Vorbild für 
viele eine Motivation ist, dass 
es sich lohnt, in die Vereine 
zu gehen und einen Sport an-
zufangen.  

den Deutschen Meisterschaf-
ten in Suhl. 
 
Als langjähriger Sportleh-
rer und Mitglied des Sport-
beirates Zittau erhielt Frank 
Heidrich für 2021 die Aus-
zeichnung vom Oberbürger-
meister. Frank Heidrich war 
32 Jahre lang Sportlehrer an 
der Weinau-Oberschule in Zit-
tau. Sein besonderes Enga-
gement und seine herzliche 
Art waren und sind Grundla-
ge für seine Beliebtheit bei 
Kindern und Jugendlichen und 
seine Erfolge für das Mitei-
nander im Sportunterricht, im 
Freizeitsport und im sportli-
chen Austausch in unserem 
Dreiländereck. Besonderes En-
gagement widmete er dem 
Sport in der Natur, was er 
beim Deutschen Alpenverein 
(Bereich Mountainbiken und 
Klettern) wie auch im O-SEE 
Sports e.V. einbrachte, ob als 
Wettkampfleiter oder als Mit-
organisator der Kids-Challen-
ge oder in den Trainingsla-
gern und Ganztagsangeboten.  
Als aktiver und immer kon-
struktiver Vertreter der Sport-
lehrer/-innen im Sportbeirat 
der Großen Kreisstadt Zittau 
versäumte er es nie, die fach-
liche Perspektive in die Orga-
nisation des (Schul)-Sports und 
in die Entwicklung von Bau-
projekten einzubringen.  

Für sportliche Leistungen 
ehrte OB Thomas Zenker die 
HSG Turbine-Sportler/-innen 
U. Hiltscher, C. Wolf, R. Büh-
ler, Ph. Renner und D. Zinie-
wicz. Sie gewannen im Jahr 
2020 Medaillen bei den Deut-
schen Hallenmeisterschaften 
in Erfurt und erreichten 1. bis 
3. Plätze und konnten mehr-
mals auf dem Siegerpodest 
stehen. 
Auch die Sport-Schützen Ch. 
Walther (Seniorenklasse), N. 
Arldt (Jugendklasse) und L. 
Bunzel (Jugendklasse) von der 
Privilegierten Schützengesell-
schaft Zittau 1584 e.V. er-
hielten die Ehrung. Sie er-
kämpften sich 2020/21 1. bis 
3. Plätze in der Disziplin Wurf-
scheibe Trap und Skeet bei 

Foto v.l.n.r.: Ulrike Hiltscher, Marion Wenzel, Philipp Renner, Rudolf Bühler (2022 
verstorben, i.V. Stefan Brussig) OB Zenker, Darek Ziniewicz, Laurin Bunzel,  
Christian Walther, Nico Arldt, Carola Wolf und Frank Heidrich │ Foto: D. Köhler 
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Firmenjubiläen aus dem Jahre 2022 
 

In unserem Stadt- und Gemeindegebiet begingen in 2022 meh-
rere Unternehmen bedeutende Firmenjubiläen, zu denen wir an 
dieser Stelle recht herzlich gratulieren wollen.  
 

125 Jahre Friebolin Steinmetz e.K.    
120 Jahre Marien-Apotheke Zittau 
100 Jahre Baldauf schmuckdesign 
  95 Jahre Sanitätshaus Braun 
  55 Jahre RTS Automobile GbR │ Autohaus Seifert  
 
Ihr Thomas Zenker, Oberbürgermeister 
Ihre Gloria Heymann, Amtsleiterin Wirtschaft Internationales, Kultur und Marketing  

A m t s b l a t t  d e r  G r o ß e n  K r e i s s t a d t  Z i t t a u  
3 1 .  J a h r g a n g ,  N r .  3 5 3  
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Zittauer Stadtanzeiger 
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Beschlüsse  

Beschlüsse der Ausschüsse  

Verwaltungs- und Finanz-
ausschuss am 17.11.2022 
 
Beschluss: 613/2022 

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss 

der Großen Kreisstadt Zittau beschließt 

die Annahmen/Vermittlung der in der 

Anlage aufgeführten Zuwendungen. Der 

angegebene Verwendungszweck wird be-

stätigt. 

Mehrere Geldspenden und Objektschen-

kungen im Wert bis 1.000,00 €, siehe 

Anlage. 

 

Beschluss: 638/2022 

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss 

der Großen Kreisstadt Zittau beschließt 

die Veräußerung einer Teilfläche des 

Flurstücks 210/74 der Gem. Zittau 

(Grundbuch von Zittau, Blatt 4702) im 

Gewerbegebiet Pethau mit einer Ge-

samtgröße von ca. 1.100 m² zum Preis 

von ca. 13.200 € zzgl. der vertragsbe-

dingten Nebenkosten an die EAZ GmbH.  

 

Beschluss: 629/2022 

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss 

beschließt, vorbehaltlich der noch erfor-

derlichen Zustimmungen des Sozialaus-

schusses und des Ortschaftsrates Witt-

gendorf, den Mietvertrag für den als 

Jugendtreff genutzten Raum mit Neben-

gelass in der „Alten Schule“ im OT Witt-

gendorf, Hauptstraße 98, ab dem 

01.01.2023 bis zum 31.12.2023 fortzu-

setzen und den Nutzer von der Zahlung 

der monatlichen Miete in Höhe von 

48,25 € zu befreien.  

 

Beschluss: 633/2022 

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss 

fasst den Beschluss, den mit dem Zit-

tauer Sportverein e.V. (ZSV) existieren-

den Pachtvertrag vom 22.04.2004 zum 

31.12.2022 einvernehmlich aufzuheben. 

Die Aufbauten verbleiben auf dem Grund-

stück und gehen ab 01.01.2023 in das 

Eigentum der Stadt Zittau über.    

 

Beschluss: 652/2022 

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss 

der Großen Kreisstadt Zittau beschließt 

für die Maßnahme Zaunbau Schulgarten 

Grundschule Hirschfelde die nachfolgen-

de überplanmäßige Einzahlung/Auszah-

lung: 

Anlagen zu den Beschlüssen sind  

einsehbar im Stadtratsbüro, Markt 1  

und unter https://stadtrat.zittau.de 

Sozialausschuss  
am 21.11.2022 
 
Beschluss: 619/2022 
Der Sozialausschuss der Großen Kreis-
stadt Zittau beschließt die Förderung 
des PTV Psychosozialer Trägerverein 
Sachsen e.V. mit einer Summe von 
2.000,00 €.    
 
Beschluss: 620/2022 
Der Sozialausschuss der Großen Kreis-
stadt Zittau beschließt die Förderung 
des Come back e.V. mit einer Summe 
von 750,00 €. 
 
Beschluss: 621/2022 
Der Sozialausschuss der Großen Kreis-
stadt Zittau beschließt die Förderung 
des Vbff e.V. mit einer Summe von 
3.000,00 €.  
 
Beschluss: 622/2022 
Der Sozialausschuss der Großen Kreis-
stadt Zittau beschließt die Förderung 
des Frauen- und Familienzentrums Zit-
tau dfb-Regionalverband Sachsen Ost 
e.V. mit einer Summe von 3.000,00 €  

 
 

Technischer und Vergabe- 
ausschuss am 24.11.2022 
 
Beschluss: 618/2022 
Der Technische und Vergabeausschuss 
der Großen Kreisstadt Zittau beschließt 
den barrierefreien Ausbau der Bushalte-
stellen „Ziegelei“, „Alte Grube“ und 
„Siedlung“. 
Der Technische und Vergabeausschuss 
der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, 
die Planungsleistung, Leistungsbild Ver-
kehrsanlagen, für den barrierefreien 
Ausbau der Bushaltestellen „Ziegelei“, 
„Alte Grube“ und „Siedlung“ an das 
Ingenieurbüro Heim, Chopinstraße 5 in 
02763 Zittau zu vergeben. Die Beauf-
tragung erfolgt stufenweise mit einer 
Gesamtaufwendung in Höhe von 
37.427,36 € brutto für die Leistungs-
phasen 1-9.  
 
Beschluss: 646/2022 
Der Technische und Vergabeausschuss 
der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, 
die Bauleistung für den barrierefreien 

Ausbau der Haltestellen „Sternwarte“ und 
„Stadttheater“ sowie der Deckenerneu-
erung der Hochwaldstraße an die Firma 
OSTEG mbH, Friedensstraße 35c aus 
02763 Zittau mit einer Angebotsbrutto-
summe von 227.865,04 € zu vergeben.  
 
Beschluss: 647/2022 
Der Technische und Vergabeausschuss 
der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, 
die Bauleistung für den barrierefreien 
Ausbau der Haltestellen „Schillerstraße“ 
und „Landratsamt“ an die Firma OSTEG 
mbH, Friedensstraße 35c aus 02763 
Zittau mit einer Angebotsbruttosumme 
von 315.392,98 € zu vergeben.  

Verwaltungs- und Finanzausschuss 

Do., 12.01.2023, 17 Uhr 

Rathaus (Ratssaal) 

Sozialausschuss 

Mo., 16.01.2023, 17 Uhr 

Rathaus (Ratssaal) 

Technischer und Vergabeausschuss  

Do., 19.01.2023, 17 Uhr 

Rathaus (Ratssaal) 

 

Sitzung des Stadtrates  

Do., 26.01.2023, 17 Uhr 

Rathaus (Bürgersaal) 

Gegen 18.00 Uhr können die Zittauer 

EinwohnerInnen, Gewerbetreibenden und 

Grundstücksbesitzer zu städtischen An-

gelegenheiten Fragen stellen oder Anre-

gungen und Vorschläge unterbreiten 

(Fragestunde). 

 

Die Tagesordnung des Stadtrates 

und der Ausschüsse wird in den Aus-

hangkästen/Verkündungstafeln (Rathaus, 

Verwaltungsgebäude Sachsenstraße 14, 

Franz-Könitzer-Straße 7, Sparkassenfili-

ale Zi-Nord/Löbauer Straße, neben der 

Bushaltestelle Südstraße, Dittelsdorf, 

Drausendorf, Eichgraben, Hartau, Hirsch-

felde, Pethau, Schlegel und Wittgen-

dorf) und unter www.zittau.de bekannt-

gegeben.  

 
Änderungen sind vorbehalten. 

Termine der  
Ausschüsse und  
Stadtratssitzung  

Prod. Konto 
Kurzbe-
zeichnung 

Ansatz alt/€ Ansatz neu/€ Saldo/€ 

21114.096100/785110 
Zaunbau für 
Schulgarten 

0,00 19.402,82 + 19.402,82 

21114.421101/721101 
Unterhaltung 
der Grund-
stücke GTA 

18.200,00 0,00 ./. 18.200,00 

21114.421100/721100 

Unterhaltung 
der Grundstü-
cke und bau-
lichen Anlagen 

10.000,00 8.797,18 ./. 1.202,82 
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Beschluss: 644/2022 
Der Stadtrat beauftragt den Oberbürger-
meister, beim Wojewodschaftsverwal-
tungsgericht Warschau fristwahrend Kla-
ge gegen die Entscheidung des General-
direktors Umweltschutz über die Erwei-
terung des Braunkohletagebaus Turów 
vom 30.09.2022 einzureichen. Zur best-
möglichen Vertretung der Interessen der 
Stadt soll ein geeigneter polnischer Rechts-
beistand beauftragt werden.  
Zittau, 09.11.2022 
T. Zenker, Oberbürgermeister 

 
Beschluss: 600/2022 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau beschließt die Veräußerung einer 
Teilfläche des Flurstücks 1844 der Gem. 
Zittau (Grundbuch von Zittau, Blatt 4933) 
im Gewerbe- und Industriegebiet Wein-
au mit einer Gesamtgröße von ca. 
14.993 m² zum Preis von ca. 179.916 € 
zzgl. der vertragsbedingten Nebenkos-
ten an die Deutsche Post AG mit Sitz in 
Bonn für den Bau eines Verbundzustell-
zentrums. 
Eine Belastungsvollmacht für den Kauf-
preis vor Eigentumsumschreibung wird 
im Bedarfsfall unter den Einschränkun-
gen der Verwaltungsvorschrift Kommu-
nale Grundstücksveräußerung erteilt.  
Zittau, 01.12.2022 
T. Zenker, Oberbürgermeister 

 
Beschluss: 615/2022 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau beschließt die Vergabe zum Kauf ei-
nes Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20) 
für die Feuerwehr Zittau an die Firma Ro-
senbauer Deutschland GmbH, Rudolf-
Breitscheid-Straße 79, 14943 Lucken-
walde mit einer Angebotsbruttosumme 
von 674.890,00 Euro.   
Zittau, 01.12.2022 
T. Zenker, Oberbürgermeister 

 
Beschluss: 617/2022 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau beschließt die Einziehung folgender 
Straßen und Wege im Verwaltungsge-
biet Zittau: 
1. die Gemeindestraße „Querallee“ in Zittau  
2. den beschränkt öffentlichen Weg „We-

ge im Tierpark“ in Zittau  
3. den beschränkt öffentlichen Weg „Weg 

zwischen Südstraße und Neißstraße“ 
in Zittau 

4. den beschränkt öffentlichen Weg „Äu-
ßere Oybiner Straße 14b und 16, ehe-
maliges TGO-Gelände“ in Zittau 

5. den beschränkt öffentlichen Weg „Weg 
an der Reinhold-Wagner-Straße“ in 
Eichgraben 

6. den beschränkt öffentlichen Weg „Feld-
weg Untere Dorfstraße“ in Hartau 

7. den beschränkt öffentlichen Weg „Weg 
zwischen Viebig und B99“ in Schlegel 

8. den beschränkt öffentlichen Weg „Weg 
zur Schule“ in Wittgendorf.  

Zittau, 01.12.2022 
T. Zenker, Oberbürgermeister 

 
Beschluss: 645/2022 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau beschließt die Änderung der „Förder-
richtlinie der Stadt Zittau über die Ge-
währung von Zuwendungen an kleine 

Unternehmen im Rahmen der EFRE-För-
derung 2014-2020“ gemäß Anlage.   
Zittau, 01.12.2022 
T. Zenker, Oberbürgermeister 

 
Beschluss: 634/2022 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau fasst den Beschluss, den Teil des 
Flurstückes Nr. 923/1 der Gem. Walters-
dorf mit einer Größe von 13.780 m², 
welchen die Stadt Zittau mit Bescheid 
vom 03.12.1993 in das Eigentum zuge-
ordnet bekommen hat, mittels entgelt-
licher Vereinbarung zu einem Preis von 
0,69 €/m² (Bodenrichtwert) an die Ge-
meinde Großschönau zu übertragen.    
Zittau, 01.12.2022 
T. Zenker, Oberbürgermeister 

 
Beschluss: 641/2022 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau beschließt die Änderung der Anlage 
der Richtlinie zur Festsetzung von Mieten, 
Pachten und Nutzungsentgelten (Anlage 
zum Beschluss) bezüglich der Erhebung 
von Umsatzsteuer ab dem 01.01.2023. 
Zittau, 01.12.2022 
T. Zenker, Oberbürgermeister  

 
Beschluss: 643/2022 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau beschließt, dass die Entgelte für 
steuerlich relevante Leistungen zzgl. der 
gesetzlichen Umsatzsteuer zu entrichten 
sind. 
Begründete Ausnahmen von dieser Rege-
lung sind vom Stadtrat zu beschließen. 
Durch die Verwaltung sind die entspre-
chenden Änderungen in Satzungen, Ent-
geltordnungen sowie Verträgen vorzu-
nehmen. 
Zittau, 01.12.2022 
T. Zenker, Oberbürgermeister 

 
Beschluss: 648/2022 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau beschließt, die Bauleistung für den 
Straßen- und Tiefbau, die Erneuerung 
der Abwasserhausanschlüsse und die Sa-
nierung der Abwasserschächte für den 
Ausbau der Böhmischen Straße sowie 
die Deckenerneuerung der Theodor-Kör-
ner-Allee (Innenring) an die Firma OSTEG 
mbH, Friedensstraße 35c aus 02763 
Zittau mit einer Angebotsbruttosumme 
von 1.183.582,70 € zu vergeben.   
Zittau, 01.12.2022 
T. Zenker, Oberbürgermeister 

 
Beschluss: 650/2022 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau beschließt die Einleitung des Verfah-
rens zur Änderung des einfachen Be-
bauungsplanes Nr. XXVII „Regelung des 
Einzelhandels im Stadtgebiet von Zittau 
mit Ortsteil Pethau“ für den in der Anla-
ge 1 gekennzeichneten Geltungsbereich. 
Es werden insbesondere folgende Pla-
nungsziele angestrebt: 
▪ Steuerung der Zulässigkeit von Einzel-
handelsbetrieben mit zentrenrelevan-
ten Sortimenten  

▪ Anpassung der Festsetzungen des Be-
bauungsplans an die Fortschreibung 
des Einzelhandelskonzeptes  

▪ Anpassung der Abgrenzung des Gel-
tungsbereichs an die Rechtsprechung 

Der Bebauungsplan entspricht den An-
wendungsvoraussetzungen des § 9 Abs. 
2a BauGB. Es wird deshalb von der Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht, den Plan im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 Bau 
GB zu ändern. 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Behörden erfolgt entsprechend §§ 3, 4 
und 4a BauGB.  
Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu 
machen. 
Zittau, 01.12.2022 
T. Zenker, Oberbürgermeister 
 

Beschluss: 651/2022 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau beschließt die Satzung der Stadt 
Zittau über die Veränderungssperre für 
Teile des Geltungsbereichs des einfa-
chen Bebauungsplanes Nr. XXVII „Re-
gelung des Einzelhandels im Stadtgebiet 
von Zittau mit Ortsteil Pethau“ (siehe 
Anlagen 1 und 2). 
Die der Satzung beiliegende Begrün-
dung (Anlage 3) wird gebilligt. 
Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu 
machen. 
 
Anlage 1 zum Beschluss-Nr. 651/2022 
 

Satzung der Stadt Zittau über die 
Veränderungssperre für Teile des 
Geltungsbereichs des einfachen 
Bebauungsplanes Nr. XXVII 
„Regelung des Einzelhandels im  
Stadtgebiet von Zittau mit Ortsteil 
Pethau“ (Fassung: 14.11.2022)  
 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 9. März 
2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. 
Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) ge-
ändert worden ist, und der §§ 14 und 
16 des Baugesetzbuches in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 
Artikel 11 des Gesetzes vom 8. Oktober 
2022 (BGBl. I S. 1726) geändert wor-
den ist, wird nach Beschlussfassung durch 
den Stadtrat vom 1. Dezember 2022 
folgende Satzung über die Verände-
rungssperre für Teile des Geltungsbe-
reichs des einfachen Bebauungsplanes  
Nr. XXVII „Regelung des Einzelhandels 
im Stadtgebiet von Zittau mit Ortsteil 
Pethau“ erlassen:  
 
§ 1 Zu sichernde Planung 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau hat mit Beschluss Nr. 650/2022 am 
1.12.2022 die Einleitung des Änderungs-
verfahrens für den einfachen Bebauungs-
plan Nr. XXVII „Regelung des Einzel-
handels im Stadtgebiet von Zittau mit 
Ortsteil Pethau“ beschlossen mit dem 
Ziel, den rechtskräftigen Bebauungsplan 
an das Einzelhandelskonzept 2017 so-
wie an die Rechtsprechung bezüglich 
der Abgrenzung des Geltungsbereichs 
anzupassen. Das grundsätzliche Ziel des 
Bebauungsplans, größere Einzelhandels-
betriebe mit zentrenrelevanten Sorti-
menten auszuschließen, um die Ent-
wicklung des Einzelhandels im Stadtge-
biet Zittau einschließlich des Ortsteils 
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Pethau zu steuern und schädliche Aus-
wirkungen insbesondere auf den zentra-
len Versorgungsbereich „Einkaufsinnen-
stadt“ auszuschließen, soll damit wirk-
sam weiterverfolgt werden. Zur Siche-
rung der Planung wird für das in § 2 
bezeichnete Gebiet eine Veränderungs-
sperre erlassen und eine Satzungsbe-
gründung beigefügt.  
  
§ 2 Räumlicher Geltungsbereich  
Die Veränderungssperre erstreckt sich 
auf die in der Anlage gekennzeichneten 
Teile der Gemarkung Zittau im Geltungs-
bereich des im Änderungsverfahren be-
findlichen Bebauungsplanes Nr. XXVII 
„Regelung des Einzelhandels im Stadt-
gebiet von Zittau mit Ortsteil Pethau“.  
Satzung über die Veränderungssperre 
für Teile des Geltungsbereiches des ein-
fachen B-Planes Nr. XXVII „Regelung des 
Einzelhandels im Stadtgebiet von Zittau 
mit Ortsteil Pethau“. 
 
§ 3 Rechtswirkungen  
der Veränderungssperre  
(1) In dem von der Veränderungssperre 
betroffenen Gebiet dürfen  
a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB 

nicht durchgeführt oder bauliche An-
lagen nicht beseitigt werden.  

b) erhebliche oder wesentlich wertstei-
gernde Veränderungen von Grundstü-
cken und baulichen Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-, 
zustimmungs- oder anzeigepflichtig 
sind, nicht vorgenommen werden.  

(2) Wenn überwiegende öffentliche Be-
lange nicht entgegenstehen, kann von 
der Veränderungssperre eine Ausnahme 
zugelassen werden. Die Entscheidung 
über Ausnahmen trifft die Baugenehmi-
gungsbehörde im Einvernehmen mit der 
Gemeinde.  
(3) Vorhaben, die vor dem In-Kraft-Tre-
ten der Veränderungssperre baurecht-
lich genehmigt worden sind, Vorhaben, 
von denen die Gemeinde nach Maßgabe 
des Bauordnungsrechts Kenntnis er-
langt hat und mit deren Ausführung vor 
dem In-Kraft-Treten der Veränderungs-
sperre hätte begonnen werden dürfen, 
sowie Unterhaltungsarbeiten und die 
Fortführung einer bisher ausgeübten 
Nutzung werden von der Veränderungs-
sperre nicht berührt.  
 
§ 4 Inkrafttreten und Außerkraft-
treten der Veränderungssperre  
Die Veränderungssperre ist ortsüblich 
bekannt zu machen.  
Die Veränderungssperre tritt am Tag 
der Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt 
außer Kraft, sobald und soweit die Bau-
leitplanung für das von der Verände-
rungssperre betroffene Gebiet rechts-
verbindlich abgeschlossen ist, spätes-
tens jedoch nach Ablauf von zwei Jah-
ren, vom Tag der Zustellung der ersten 
Zurückstellung eines Baugesuchs ge-
rechnet.  
 
Anlage  
Geltungsbereich der Veränderungssper-
re für Teile des Geltungsbereichs des 
einfachen Bebauungsplanes Nr. XXVII 
„Regelung des Einzelhandels im Stadt-
gebiet von Zittau mit Ortsteil Pethau“  
 
 
Stadt Zittau  
Der Oberbürgermeister 

Beschluss: 626/2022 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau beschließt die Benutzungs- und Ent-
geltordnung der Großen Kreisstadt Zit-
tau für die Nutzung kommunaler Räume 
sowie von Zusatzleistungen gemäß der 
Anlage zum Beschluss.  
Zittau, 01.12.2022 
T. Zenker, Oberbürgermeister 

 
Benutzungs- und Entgeltordnung 
der Großen Kreisstadt Zittau für die 
Nutzung kommunaler Räume sowie 
von Zusatzleistungen  
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau hat auf Grundlage der §§ 28 Abs. 2, 
73 Abs. 2 SächsGemO in seiner Sitzung 
am 01.12.2022 für die Nutzung von 
kommunalen Räumen sowie von Zusatz-
leistungen folgende Benutzungs- und Ent-
geltordnung beschlossen:  
 
§ 1 Allgemeines  
Räume der Stadt Zittau sowie Zusatz-
leistungen, die unmittelbar mit der 
Raumnutzung in Zusammenhang ste-
hen, können an Dritte entsprechend der 
folgenden Regelungen zur Benutzung 
überlassen und zur Inanspruchnahme 
angeboten werden, wenn dadurch nicht 
die Belange der Stadt Zittau, die Tätig-
keit der Stadtverwaltung und der städti-
schen Gremien oder andere öffentliche 
Belange beeinträchtigt werden. Ein 
Rechtsanspruch auf die Überlassung be-
steht nicht. 
  
§ 2 Benutzungsgegenstand  
Folgende kommunale Räume können auf 
Antrag zur Nutzung überlassen werden:   
1. Räume im Rathaus  
▪ Bürgersaal   
▪ Ratssaal  
▪ Freundschaftssaal  
▪ Raum 117   
▪ Raum 112   
2. Kinder- und Jugendhaus Villa   
▪ Kleiner Saal   
▪ Großer Saal  
▪ Werkstatt  
3. Sonstige Räume  
▪ Aula in der Weinauschule   
▪ Kiosk, VIP-Raum, Foyer Rathaus  
Die Zusatzleistungen der jeweiligen Räu-
me werden in der Anlage 1 (Entgelte für 
Räume und Zusatzleistungen), die Be-

standteil der Benutzungs- und Entgelt-
ordnung ist, aufgeführt.  
 
§ 3 Nutzungsberechtigte, Nut-
zungszwecke, Nutzungsausschluss  
(1) Nutzungsberechtigt können sein:   
▪ Vereine, Verbände, Organisationen und 
Vereinigungen,   

▪ Personengruppen und Bürgerinitiativen,  
▪ natürliche Personen,   
▪ sonstige juristische Personen des pri-
vaten- oder öffentlichen Rechts  

(2) Zulässig sind insbesondere folgende 
Nutzungen:   
▪ Veranstaltungen zur Förderung ge-
meinnütziger Zwecke,   

▪ Veranstaltungen zu Versammlungs-, 
Schulungs- und Fortbildungszwecken,   

▪ Kulturveranstaltungen und Kongresse  
▪ Feierlichkeiten nichtkommerzieller Art,   
▪ sonstige Veranstaltungen, die im öf-
fentlichen bzw. allgemeinen Interesse 
liegen   

(3) Die Nutzung der Räume für partei-
politische Veranstaltungen und Wahl-
kampf ist ausgeschlossen. Dies gilt 
ebenso für Veranstaltungen, deren Zwe-
cke oder Inhalte den Strafgesetzen zu-
widerlaufen, sich gegen die verfassungs-
mäßige Ordnung oder Grundrechte rich-
ten, die eine Störung der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit befürchten las-
sen, auf denen verfassungswidriges Ge-
dankengut dargestellt und/oder verbrei-
tet wird, sei es vom Nutzer selbst oder 
von Besuchern der Veranstaltung. Eine 
Benutzung ist zu versagen. Eine Unter-
vermietung ist ausgeschlossen.  
(4) Die Nutzung für Zwecke der Stadt 
Zittau hat bei der Terminplanung stets 
Vorrang. Auch die Verfügbarkeit des not-
wendigen städtischen Personals ist Vo-
raussetzung für die jeweilige Nutzung. 
Dies gilt insbesondere bei der Abwä-
gung und Entscheidung über Nutzungen 
für Privatfeiern.  
 

§ 4 Benutzungszeiten  
Die Benutzungszeiten der jeweiligen Räu-
me sind mit der Stadt Zittau abzustim-
men und im Nutzungsvertrag zu verein-
baren.   
 

§ 5 Antrag und Nutzungsvertrag  
(1) Anträge auf Benutzung der Räume 
sind rechtzeitig, spätestens jedoch 7 
Werktage vor der beantragten Nutzung, 

Leistung Planungsbüro Kosten Brutto 

Planung Gebäude/ 
Innenräume 

AIZ Bauplanungsgesellschaft mbH 
Bahnhofstraße 21, 02763 Zittau 

42.362,95 € 

Planung Technische 
Ausrüstung HLS 

Ingenieurbüro Handschick 
Äußere Weberstraße 84, 02763 Zittau 

10.561,40 € 

Planung Technische 
Ausrüstung ELT 

ILM Ingenieure GmbH 
Äußere Zittauer Str. 47b, 02708 Löbau 

10.294,51 € 

Tragwerksplanung 
Ingenieurb. f. Tragwerksplanung Klaus 
Mozartstraße 1, 02763 Zittau 

25.917,91 € 

Brandschutzplanung 
Bad GmbH 
Dresdner Str. 10, 02763 Zittau 

4.462,50 € 

Beschluss: 639/2022 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die Nachtragsleistungen zur 
Umplanung in Höhe von 93.599,27 € Brutto, für das Vorhaben Neubau Anbau Park-
schule an folgende Planungsbüros zu vergeben:  
 

Zittau, den 01.12.2022  
T. Zenker, Oberbürgermeister  
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an die Große Kreisstadt Zittau – Referat 
Allgemeine Verwaltung – Markt 1, 02763 
Zittau oder elektronisch per E-Mail an 
raumnutzung@zittau.de zu stellen. Der 
Antrag muss Angaben zum Datum, der 
Nutzungszeit, dem gewünschten Veran-
staltungsraum, zur geplanten Teilneh-
merzahl, zum Zweck der Nutzung sowie 
die für die Bearbeitung notwendigen 
Kontakt- und Rechnungsempfängerda-
ten enthalten.  
Mit der Antragstellung auf Zulassung 
zur Benutzung erklärt sich der Benutzer 
mit der Erfassung und elektronischen 
Speicherung dieser personenbezogenen 
Daten zum Zwecke der Antrags-, Ver-
trags- und Rechnungsbearbeitung ein-
verstanden. Der Speicherung kann je-
derzeit gegenüber der Großen Kreis-
stadt Zittau unter o.g. Anschrift oder  
E-Mail-Adresse widersprochen werden.  
(2) Der Benutzer hat mit dem Nut-
zungsantrag eine für die Veranstaltung 
verantwortliche volljährige Person zu 
benennen. Diese ist Ansprechpartner 
und trägt die Verantwortung für den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Veran-
staltung und die Beachtung der Rege-
lungen dieser Benutzungs- und Entgelt-
ordnung. Ist kein gesonderter Verant-
wortlicher benannt, ist dies der Antrag-
steller selbst.  
(3) Das Nutzungsverhältnis ist privat-
rechtlich ausgestaltet und kommt durch 
einen von der Stadt Zittau und dem 
Nutzer beiderseitig unterzeichneten Ver-
trag zustande. Mit Abschluss des Nut-
zungsvertrages erkennt der Nutzer die-
se Benutzungs- und Entgeltordnung so-
wie die für das jeweilige Objekt ggf. 
bestehende gültige Haus- bzw. Benut-
zungsordnung an.  
(4) Ein Antrag auf Benutzung des Nut-
zungsgegenstandes ist abzulehnen, wenn 
durch die beantragte Veranstaltung ei-
ne Gefährdung der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung und/oder eine Be-
schädigung städtischen Eigentums oder 
der Sachwerte Anderer zu befürchten ist.  
  
§ 6 Benutzungs- und Verhaltensregeln  
(1) Die Nutzung der Räume erfolgt 
grundsätzlich auf eigene Verantwortung, 
d.h. ohne Aufsicht durch Personal der 
Stadt Zittau. Sollte aus besonderen 
Gründen die Anwesenheit von städti-
schen Mitarbeitern erforderlich sein, ist 
dies im Nutzungsvertrag gesondert zu 
vereinbaren und zu vergüten. Die Ver-
anstaltung darf nur in Anwesenheit des 
Nutzers oder seines Beauftragten durch-
geführt werden.   
(2) Jeder Nutzer hat sich so zu verhal-
ten, dass Personen nicht gefährdet oder 
belästigt und Sachen nicht beschädigt 
werden. Die Einrichtungen sowie über-
lassenen Geräte sind schonend, pfleg-
lich und sachgemäß zu behandeln; ver-
meidbare Verschmutzungen sind zu un-
terlassen. Eigenmächtige Veränderun-
gen in und an den überlassenen Ein-
richtungen sind nicht gestattet. Der 
Nutzer ist für die Schließsicherheit der 
überlassenen Räume verantwortlich.   
(3) Der bereitgestellte Raum wird dem 
Nutzer durch den Verantwortlichen der 
Stadt Zittau zugewiesen.  

Der Nutzungsgegenstand darf nur zu 
dem vereinbarten Zweck benutzt wer-
den. Die Überlassung des Nutzungsge-
genstandes durch den Benutzer an Drit-
te ist nicht zulässig.  
(4) Vor jeder Nutzung hat der Nutzer 
die überlassene Einrichtung auf ihre 
ordnungsgemäße Beschaffenheit für 
den beabsichtigten Zweck zu überprüfen 
und sicherzustellen, dass schadhafte 
Einrichtungen und Geräte nicht benutzt 
werden. Vorhandene oder während der 
Nutzung entstehende Mängel oder Schä-
den sind unverzüglich anzuzeigen.   
(5) Das Befahren des Geländes, das 
Ausschmücken von Räumen, das Verab-
reichen von Speisen und Getränken 
bedarf der Zustimmung des Verant-
wortlichen der Stadt Zittau. Gegenstän-
de des Benutzers oder der Besucher dür-
fen nur mit Genehmigung des Verant-
wortlichen untergebracht werden.  
(6) Die Veranstaltungen sind entspre-
chend den vereinbarten Zeiten zu be-
ginnen und zu beenden. Nach Ablauf 
der Nutzungszeit sind die Räume unver-
züglich zu verlassen. Bei Überschrei-
tung der festgelegten Zeiten erfolgt 
eine Nachberechnung für jede angebro-
chene weitere Stunde auf der Grundla-
ge dieser Benutzungs- und Entgeltord-
nung.  
(7) Der beantragte Nutzungsgegenstand 
ist nach Beendigung der Nutzungszeit in 
dem Zustand der Stadt Zittau zu über-
geben, wie er bei Nutzungsbeginn ord-
nungsgemäß vorgefunden wurde.  
(8) Das Rauchen ist in allen Räumlich-
keiten verboten.   
 
§ 7 Nutzungsentgelte, Rechnungs-
legung, Fälligkeit, Umsatzsteuer  
(1) Für die Benutzung der Räume und 
für die Inanspruchnahme von Zusatz-
leistungen ist ein Entgelt zu entrichten. 
Dieses Entgelt wird entsprechend dem 
in Anlage 1 beigefügten Verzeichnis, 
das Bestandteil dieser Benutzungs- und 
Entgeltordnung ist, und aufgrund der 
Dauer und Anzahl der jeweiligen Nut-
zung per Rechnung durch die Stadt 
Zittau erhoben.  
(2) Der im Benutzungsvertrag ausge-
wiesene Nutzer ist der Entgeltschuldner 
und zur Zahlung des Benutzungsentgel-
tes verpflichtet.  
(3) Die Stadt Zittau ist berechtigt, eine 
Vorschussrechnung zu stellen sowie ei-
ne Kautionszahlung in angemessener 
Höhe zu verlangen, von deren Zahlungen 
die Nutzung abhängig gemacht wird.  
(4) Nach Beendigung der Nutzung erfolgt 
die Rechnungslegung durch die Stadt 
Zittau. Sofern kein ausdrückliches Zah-
lungsziel benannt ist, wird das Nutzungs-
entgelt innerhalb von 14 Tagen nach der 
Rechnungslegung zur Zahlung fällig.  
(5) Im Gegensatz zur bloßen Raumnut-
zung unterliegt die Inanspruchnahme 
von Zusatzleistungen der Umsatzsteuer-
pflicht nach § 2b UStG in der aktuell 
geltenden Fassung der Bekanntmachung 
vom 21.02.2005 (BGBl. I S. 386), das 
zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes 
vom 24.10.2022 (BGBl. I S. 1838) ge-
ändert worden ist. Der Ausweis des je-
weils geltenden Umsatzsteuersatzes und 

des Umsatzsteuerbetrages in Verträgen 
und Rechnungen erfolgt nur soweit die 
vereinbarten Leistungen nach dem Um-
satzsteuergesetz steuerbar und steuer-
pflichtig sind.   
 
§ 8 Rücktritt vom Vertrag, Rück-
trittsfolgen, Ausfallentschädigung 
bei Nichtnutzung  
(1) Die Stadt Zittau ist berechtigt, jeder-
zeit vom abgeschlossenen Nutzungsver-
trag zurückzutreten, insbesondere wenn   
a) der Nutzer gegen die Bestimmungen 

dieser Benutzungs- und Entgeltordnung 
verstößt, insbesondere zu ausgeschlos-
senen Nutzungszwecken oder den Be-
nutzungs- und Verhaltensregeln,   

b) durch die Nutzung eine Störung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
oder eine Schädigung des Ansehens der 
Stadt vorliegt oder zu befürchten ist,   

c) der Nutzer mit der Zahlung einer fäl-
ligen Vorschussrechnung oder Kau-
tion länger als 14 Tage in Verzug ist,  

d) der tatsächliche Nutzungszweck von 
dem vertraglich vereinbarten Nut-
zungszweck abweicht, ohne dass dies 
der Stadt Zittau im Voraus angezeigt 
worden ist,   

e) an der vorzeitigen Beendigung eines 
Nutzungsverhältnisses ein überwie-
gendes öffentliches Interesse be-
steht,  

f) unvorhersehbare Bau- bzw. Reinigungs-
arbeiten eine Nutzung des Objektes 
oder Raumes unmöglich machen,   

g) die Sicherheit des Objektes gefährdet 
ist.  

(2) Im Falle der vorzeitigen Beendigung 
des Nutzungsverhältnisses aus den vor-
stehend genannten Gründen stehen dem 
Nutzer keine Ersatzansprüche an die 
Stadt Zittau zu.   
(3) Beide Vertragspartner sind berech-
tigt, aus wichtigem Grund vom Nut-
zungsvertrag zurückzutreten. Es gelten 
die gesetzlichen Bestimmungen.  
(4) Der Nutzer ist verpflichtet, eine Aus-
fallentschädigung in Höhe von 100 % 
des vereinbarten Raumentgeltes bei 
Nichtbenutzung des Nutzungsgegen-
standes zu zahlen, sofern er die Nicht-
nutzung selbst zu vertreten hat und die 
Stadt Zittau aufgrund des bereits beste-
henden Nutzungsvertrages einem ande-
ren Antragsteller die Räumlichkeit für 
die beanspruchte Nutzungszeit absagen 
musste. Verringert sich der entstandene 
Schaden bei der Stadt Zittau durch eine 
anderweitige Nutzung, aber in geringe-
rem Umfang, so ist dies bei der Berech-
nung der Ausfallentschädigung zu be-
rücksichtigen. Unterbleibt eine Nutzungs-
abmeldung gänzlich, ist ebenfalls das 
vereinbarte Nutzungsentgelt in voller 
Höhe zu zahlen.  
 

§ 9 Haftung, Schadensersatz  
und Freistellung  
(1) Der Benutzer haftet für alle Beschä-
digungen und Verluste, die infolge der 
Benutzung am Nutzungsgegenstand fest-
gestellt werden, unabhängig davon, ob 
die Beschädigungen durch ihn, seine 
Beauftragten oder Mitglieder oder durch 
Teilnehmer an der Veranstaltung verur-
sacht wurden.  

mailto:raumnutzung@zittau.de
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(2) Die Stadt Zittau ist berechtigt, der-

artige Schäden, die zu Lasten des Nut-

zers gehen, beseitigen zu lassen und 

entsprechend Kostenersatz zu verlan-

gen. Der Nutzer ist zum Kostenersatz 

verpflichtet.  

(3) Für mitgebrachte Gegenstände des 

Nutzers oder Dritten übernimmt die 

Stadt Zittau keinerlei Haftung, die Auf-

bewahrung dieser Dinge und der Garde-

robe obliegt dem Nutzer. Ersatzansprü-

che des Nutzers wegen Beschädigung 

oder Abhandenkommen dieser Gegen-

stände sind ausgeschlossen.   

(4) Der Nutzer stellt die Stadt Zittau 

von Ersatzansprüchen jeder Art frei, die 

von den Benutzungsberechtigten oder 

Dritten, insbesondere wegen Körper-

schäden, Sachschäden oder wegen des  

Verlustes von Sachen, aus Anlass der 

Nutzung geltend gemacht werden, es 

sei denn, dass der zum Ersatz ver-

pflichtende Umstand auf ein Verschul-

den der Stadt Zittau zurückzuführen ist.   

(5) Der Benutzer muss über eine aus-

reichende Haftpflichtversicherung für 

Sach-, Personen- und Vermögensschä-

den verfügen, durch die auch die Frei-

stellungsansprüche der Stadt Zittau ge-

deckt sind. Die Versicherung ist für die 

vereinbarte Dauer des Benutzungsver-

hältnisses aufrecht zu erhalten. Auf 

Verlangen der Stadt Zittau hat der Be-

nutzer die Versicherungspolice vorzule-

gen sowie die Prämienzahlung nachzu-

weisen.   

(6) Die Haftung der Stadt Zittau als 

Eigentümer für den sicheren Bauzu-

stand der Gebäude gemäß § 836 BGB 

bleibt unberührt.  

 

§ 10 Haus- und Ordnungsrecht  

(1) Die von der Stadt Zittau beauftrag-

ten Verantwortlichen üben in den Ob-

jekten das Hausrecht im Auftrag für den 

Oberbürgermeister der Stadt Zittau aus. 

Ihnen ist jederzeit der Zutritt zu den 

Räumen zu ermöglichen. Ihren Anord-

nungen und Anweisungen ist Folge zu 

leisten. Sie sind befugt, Personen, die 

gegen die Benutzungs- und Entgeltord-

nung oder die jeweils geltende Haus- 

bzw. Benutzungsordnung des Objektes 

verstoßen, aus dem Gebäude zu ver-

weisen.  

(2) Nutzer und anwesende Dritte, die 

den Bestimmungen dieser Benutzungs- 

und Entgeltordnung oder jeweils gelten-

den Haus- bzw. Benutzungsordnung des 

Objektes erheblich oder wiederholt zu-

widerhandeln, können durch die Stadt 

Zittau je nach Schwere des Verstoßes 

auf Zeit oder dauernd von der Nutzung 

und dem Besuch der Objekte ausge-

schlossen werden.  

 

§ 11 Inkrafttreten  

Die Benutzungs- und Entgeltordnung der 

Großen Kreisstadt Zittau für die Nutzung 

kommunaler Räume sowie von Zusatz-

leistungen tritt zum 01.01.2023 in Kraft.  
 

Zittau, den 01.12.2022  

T. Zenker, Oberbürgermeister  

Anlage 1  
Entgelte für Räume und Zusatz-
leistungen der Großen Kreisstadt 
Zittau - gültig ab 01.01.2023 -  
 
A. Entgelte für die Raumnutzung:   
 
1. Räume im Rathaus  
Die Preise beinhalten Standardbestuh-
lung im Saal und Empore, normale Rei-
nigung, Nebenkosten und Heizkosten. 
Besondere Bestuhlungswünsche sind je 
nach Aufwand zu vergüten.  

 
2. Räume Kinder- und  
Jugendhaus Villa  

 
3. Sonstige Räume  

 
B. Entgelte für Zusatzleistungen:   
 
1. Nutzung Zusatzleistungen Räume im 
Rathaus pro Tag inklusive  
19 % Umsatzsteuer  

2. Nutzung Zusatzleistungen Kinder- 
und Jugendhaus Villa inklusive  
19 % Umsatzsteuer  
 

 
3. Nutzung Zusatzleistungen Kinder- 
und Jugendhaus Villa, die persönlich  
mit Vertrag vereinbart werden  
 
Die Kosten sind abhängig von der Nut-
zung, von dem Zusatzaufwand und vom 
Rahmen der Nutzung und sind daher 
individuell zu vereinbaren.  
 
Zittopia  
Bierzeltgarnitur  
Kleine Bühne   
Outdoor-Spielplatz/Bewegungsstrecke: 
individuelle Zusammenstellung von 
Bewegungsspielen   
Trampolin  

Raum  Normalpreis 
1h  

 ab 6 h bis 
24 h  

Bürgersaal 
inkl. Empore 
und Foyer  

40,00 €  240,00 €  

Ratssaal 13,00 €  78,00 €  

Freund-
schaftsaal 

13,00 €  78,00 €  

Raum 112  7,00 €  42,00 €  

Raum 117 
Finanzamt  

7,00 €  42,00 €  

Raum  Normalpreis 
1h  

 ab 6 h  

Sonstige  
Räume  

16,00 €  96,00 €  

Bereitstellung eines 
Klaviers, pro Stunde  

20,00 €  

Leinwand im Saal  15,00 €  

Kleine Beschallungs-
anlage inkl. Mikrofon  

30,00 €  

Beamer  60,00 €  

Nutzung Dolmetscher-
Anlage pro Koffer/pro 
Tag  

20,00 €  

Benutzung Telefon-
anschluss, je Einheit  

0,25 €  

Einrichtung WLAN  
je Nutzer  

1,00 €  

Schließdienst  
Hausmeister  

nach 
Aufwand und 
Vereinbarung  

Zusätzliche Reinigung  nach  
Aufwand und 
Vereinbarung  

Nutzung Verkehrs-
garten je Stunde  

20,00 €  

Nutzung der Küche  
je Stunde  

6,00 €  

Holz für Feuerschale  nach  
Menge und 

Vereinbarung  

Außenecke mit Grill-
platz (inkl. Sitzmöbel 
und Feuerschale)  
je Stunde  

5,00 €  

Nutzung Töpferei  
inklusive Nutzung 
Brennofen je Stunde  

10,00 €  

zusätzliches Material 
Töpferei pro Person  

nach  
Aufwand und 
Vereinbarung  

Fremdbrennen in  
Brennereiofen  

nach  
Aufwand und 
Vereinbarung  

Nutzung Kreativstube 
je Stunde  

9,00 €  

zusätzliches Material 
Kreativstube pro Person  

nach  
Aufwand und 
Vereinbarung  

Cafè mit Küchenzeile je 
Stunde  

15,00 €  

Hüpfburg pro Tag  150,00 €  

Zuckerwattemaschine 
(inklusive Stäbe und 
Reinigung) pro Tag  

35,00 €  

Glühweinkocher  
(8l oder 9l) pro Tag  

5,00 €  

Glühweinkocher (groß) 
pro Tag  

6,00 €  

Pavillon 3x6m pro Tag  30,00 €  

Pavillon 3x3m pro Tag  20,00 €  

Anlagen zu den Beschlüssen sind  

einsehbar im Stadtratsbüro, Markt 1  

und unter https://stadtrat.zittau.de 

Raum  Normalpreis 
1h  

 ab 6 h  
bis 24 h  

Großer Saal 35,00 €  200,00 €  

Kleiner Saal 11,00 € 60,00 € 
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Aus dem Zittauer Stadtrat 

CFG 
 
Nicht gewollt und doch erforderlich?  

Wenn es nach unseren Entscheidungen 
gegangen wäre, würde am Anbau der 
Parkschule schon lange gebaut. Andere 
Fraktionen haben diesen Weg verhin-

dert. Erst durch den Bürgerentscheid 
konnte das Projekt in Angriff genom-
men werden. Doch zwischenzeitlich sind 

die Baupreise stark gestiegen. Mag man 
diese Entwicklung unterschiedlich be-
werten, sie ist Realität! Aus finanziellen 

Gründen sind wir nun gezwungen, den 
Anbau auf den notwendigsten Raumbe-
darf zu kürzen. Dabei erhalten wir weni-

ger für mehr finanziellen Aufwand. Nein, 
wir finden das nicht gut, aber es ist 
wohl der derzeit einzig mögliche Kom-
promiss. 

Um Missverständnissen vorzubeugen: 
Der Stadtrat hat mit den Beschlüssen 
zur Anwendung der verpflichtenden Zah-

lung der Mehrwertsteuer für Städte und 
Gemeinden auf Dienstleistungen, die 
auch durch Unternehmen erbracht wer-

den können, der Stadt keinen Vorteil 
geschaffen. Der Gesetzgeber will mit 
dieser Pflicht der Kommunen die Gleich-

behandlung mit am Markt teilnehmen-
den freien Unternehmen herstellen. Da-
her folgt der Stadtrat dieser Pflicht nun, 
um die Wettbewerbsverzerrung am Markt 

zu beenden. Die mögliche Konkurrenz 
der Stadt zu Unternehmen der Region 
wird somit entschärft. Zwar steigen da-

durch die Entgelte für die Bürger, die 
bisherige Praxis war aber nicht gerecht 
gegenüber den Unternehmen, die am 

Markt den realen Aufwand und die Steu-
er berechnen müssen. Kommunale bzw. 
hoheitliche Aufgaben (z.B. die Ausstel-

lung eines Personalausweises) sind da-
von aber nicht betroffen. 
Wir wünschen allen Gästen und Bürgern 
in unserer Stadt ein gesegnetes Weih-

nachtsfest und ein gutes Jahr 2023. 
 
Ihre cfgfraktionzittau@gmail.com 

 

Die Beiträge auf dieser Seite werden gemäß 

Beschluss des Stadtrates inhaltlich von den 

Stadtratsfraktionen entsprechend der Redak-

tionsrichtlinie verantwortet. Sachliche Fehler 

und Falschaussagen werden von der Stadt-

verwaltung nicht korrigiert. 

Redaktionsschluss für diese Seite: 5.12.2022 

ALTERNATIVE FÜR 

DEUTSCHLAND 
 
Liebe Bürger Zittaus! 
Ein in vielerlei Hinsicht spannendes Jahr 
2022 geht nun zu Ende. 
So wurden in diesem Jahr viele Weichen 
für die Entwicklung Zittaus neu gestellt. 
Ja und man muss wohl fürchten, dass 
die damit eingeschlagene Richtung das 
Leben für unsere Bürger nicht leichter 
machen wird. 
Leider konnte die AfD-Fraktion unter 
den seit Jahresbeginn veränderten Mehr-
heiten auch kaum etwas dagegen aus-
richten. 
Erst in der letzten Ratssitzung, sozusa-
gen als vergiftetes Weihnachtsgeschenk, 
beschloss der OB, Die Linke, CFG und 
Zkm die Einführung der Umsatzsteuer 
auf nichthoheitliche Leistungen der Stadt. 
Die nur kurzfristig wirkende Steuerer-
stattung wird der Stadt eine kleine Haus-
haltentspannung bescheren, doch die 
kommt letztlich von den Bürgern und 
Vereinen, die nun noch tiefer in ihre 
leeren Taschen greifen! Als gäbe es nicht 
schon genug Belastungen. 
Bedanken Sie sich beim OB und seinen 
Fraktionen, die die vom Staat einge-
räumte Option, vorerst von dieser Mehr-
steuer Abstand zu nehmen, absichtlich 
und gegen jeden gut gemeinten Rat von 
AfD und FFF keinen Gebrauch machten! 
 
NEIN! Da kommen keine Weihnachtsge-
fühle auf, weshalb sich die AfD-Fraktion 
auch mehrheitlich nicht mit diesen Rea-
litätsverweigerern und Bürgerabzockern 
in eine gemeinsame Weihnachtsfeier setzt. 
 
Ihnen, liebe Bürger, wünscht die AfD-
Fraktion trotz aller derzeitigen Sorgen 
ein besinnliches und fröhliches Weih-
nachtsfest im Kreise ihrer Lieben. Rut-
schen Sie gut ins neue Jahr und bleiben 
Sie gesund! 

 
Ihre AfD-Fraktion-Zittau! 

ZITTAU KANN MEHR E.V. 
 
Liebe Zittauerinnen und Zittauer! Das 

Jahr 2022 neigt sich dem Ende entge-
gen. In dem Stadtanzeiger 12/2021 freu-
ten wir uns auf das Landeserntedankfest 
2022. Heute wissen wir, dass dieses Fest 

der Höhepunkt im städtischen Leben 2022 
war. Dank des Engagements so vieler 
Menschen aus Zittau, Sachsen und dar-

über hinaus wurde unsere Stadt mit un-
glaublich viel Lebensfreude belebt. Und 
vor allem rückten völlig zu recht die „grü-

nen Berufe“ einmal ganz wunderbar in 
den Fokus. Man darf es keinesfalls als 
selbstverständlich ansehen, dass unsere 

Lebensmittel stets in so hoher Qualität 
verfügbar sind. 
Heute wissen wir aber leider auch, dass das 
Jahr 2022 den Krieg nach Europa zurück-

brachte. Und damit auch besondere Her-
ausforderungen an unsere Stadtgesell-
schaft hervorgetreten sind. Wir danken al-

len Bürgerinnen und Bürgern, die sich um 
die Flüchtlinge aus der Ukraine sorgten.  
Einmal mehr versenden wir mit Blick auf 

dieses unsägliche Geschehen unsere Weih-
nachtsgrüße in vielen Sprachen. Möge 
die Welt in ihrer Vielfalt bald wieder fried-

licher sein. In diesem Sinne wünschen 
wir Ihnen  

 

Frohe Weihnacht! Veselé Vánoce! 

Wesołych Świąt! Mutlu Noeller! 

Giáng sinh vui vẻ! Счастливого 

Рождества! Sretan Božić! 

Merry Christmas! مجيد! ميلاد عيد  

Buon Natale! ¡Feliz Navidad! 

mailto:scharf.christian@ddv-media.de
mailto:scharf.christian@ddv-media.de
mailto:cfgfraktionzittau@gmail.com
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Ersatzbekanntmachung 

der Satzung der Großen Kreisstadt 
Zittau über die Veränderungssperre 
für Teile des Geltungsbereichs des 
einfachen Bebauungsplanes Nr. 
XXVII „Regelung des Einzelhandels 
im Stadtgebiet von Zittau mit Orts-
teil Pethau“ 
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau hat mit Beschluss Nr. 650/2022 am 
01.12.2022 die Einleitung des Verfah-
rens zur Änderung des einfachen Be-
bauungsplanes Nr. XXVII „Regelung des 
Einzelhandels im Stadtgebiet von Zittau 
mit Ortsteil Pethau“ beschlossen mit dem 
Ziel, den rechtskräftigen Bebauungsplan 
an das Einzelhandelskonzept 2017 sowie 
an die Rechtsprechung bezüglich der Ab-
grenzung des Geltungsbereichs anzupas-
sen. Das grundsätzliche Ziel des Bebau-
ungsplans, größere Einzelhandelsbetrie-
be mit zentrenrelevanten Sortimenten 
auszuschließen, um die Entwicklung des 
Einzelhandels im Stadtgebiet Zittau ein-
schließlich des Ortsteils Pethau zu steu-
ern und schädliche Auswirkungen insbe-
sondere auf den zentralen Versorgungs-
bereich „Einkaufsinnenstadt“ auszuschlie-
ßen, soll damit wirksam weiterverfolgt 
werden. 
Zur Sicherung des eingeleiteten Ände-
rungsverfahrens wurde in der Sitzung 

des Stadtrates der Großen Kreisstadt 
Zittau am 01.12.2022 für Teile des Gel-
tungsbereiches des einfachen Bebau-
ungsplanes Nr. XXVII auf der Grundlage 
der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuch 
(BauGB) i.V.m. § 4 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen (Sächs 
GemO) eine Veränderungssperre als Sat-
zung beschlossen (Beschluss Nr. 651/ 
2022). 
Die Veränderungssperre erstreckt sich 
auf die in der beigefügten Übersichts-
karte gekennzeichneten Teile der Ge-
markung Zittau im Geltungsbereich des 
im Änderungsverfahren befindlichen ein-
fachen Bebauungsplanes Nr. XXVII „Re-
gelung des Einzelhandels im Stadtge-
biet von Zittau mit Ortsteil Pethau“. 
 
Zur Sicherung der Planung dürfen im 
räumlichen Geltungsbereich dieser Sat-
zung Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB 
nicht durchgeführt oder bauliche Anla-
gen nicht beseitigt werden sowie erheb-
liche oder wesentlich wertsteigernde Ver-
änderungen von Grundstücken und bau-
lichen Anlagen, deren Veränderungen 
nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen 
werden.  
Von der Veränderungssperre kann eine 
Ausnahme zugelassen werden, wenn 

überwiegende öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen. Die Entscheidung dar-
über trifft die Baugenehmigungsbehörde 
im Einvernehmen mit der Gemeinde. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Sat-
zung über die Veränderungssperre in 
Kraft. 
 
Jedermann kann die Satzung über die 
Veränderungssperre (insbesondere auch 
die exakte Abgrenzung des Geltungsbe-
reiches) in der Stadtverwaltung Zittau, 
Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadt-
entwicklung, Referat Stadtplanung, Sach-
senstraße 14, 02763 Zittau, Zimmer 
106-108 während der Dienststunden  
 

montags/mittwochs/donnerstags  
8-12 Uhr und 13-16 Uhr 
dienstags 8-12 Uhr und 13-18 Uhr 
freitags 8-12 Uhr 
 
einsehen und über den Inhalt Auskunft 
verlangen. Die Satzung ist auch im In-
ternet einsehbar unter: https://zittau.de/
bürgerservice/bauen-planen/
stadtplanung. 
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB ist eine nach 
§ 214 Abs. 1 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Stadt Zittau unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden ist.  

https://zittau.de/%20bürgerservice/bauen-planen/stadtpla-nung
https://zittau.de/%20bürgerservice/bauen-planen/stadtpla-nung
https://zittau.de/%20bürgerservice/bauen-planen/stadtpla-nung
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Durch öffentliche Bekanntmachung wird 
die Grundsteuer hiermit gemäß § 27 
Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) vor-
behaltlich der Erteilung anders lauten-
der schriftlicher Grundsteuerbescheide 
für das Jahr 2023 in gleicher Höhe 
wie im Vorjahr festgesetzt. Grund-
steuerpflichtige, die keinen Grundsteu-
erbescheid für das Kalenderjahr 2023 
erhalten, haben im Jahr 2023 die glei-
che Grundsteuer wie im Kalenderjahr 
2022 zu entrichten. 
Für die Steuerschuldner treten mit dem 
Tage dieser öffentlichen Bekanntma-
chung die gleichen Rechtswirkungen ein, 
wie wenn ihnen an diesem Tage ein 
schriftlicher Grundsteuerbescheid für 2023 
zugegangen wäre. 
Die Grundsteuer wird zu je einem vier-
tel des Jahresbetrages am 15. Februar, 
15. Mai, 15. August und 15. Novem-
ber fällig. 
Abweichend hiervon wird bestimmt, dass 
Kleinbeträge wie folgt fällig werden: 
1. am 15. August mit dem Jahresbe-

trag, wenn dieser 15,00 € nicht über-
steigt; 

2. am 15. Februar und am 15. August 
zu je einer Hälfte des Jahresbetra-
ges, wenn dieser 30,00 € nicht über-
steigt; 

3. am 1. Juli mit dem Jahresbetrag, wenn 
dies der Steuerpflichtige gemäß § 28 
Abs. 3 GrStG beantragt hat. 

 
Die fälligen Beträge ergeben sich aus 
dem letzten schriftlichen Steuerbescheid, 
der vor der Veröffentlichung dieser Be-
kanntmachung erlassen wurde. 
Sollten die Grundsteuerhebesätze ge-
ändert werden oder sich die Besteue-
rungsgrundlagen (Messbeträge) ändern, 
werden Änderungsbescheide erlassen. 
Alle Steuerpflichtigen werden hiermit 
aufgefordert, die Zahlung bis zu den 
vorgenannten Fälligkeitsterminen an die 
Stadt Zittau zu leisten. Wird die Zah-
lung per Überweisung geleistet, neh-
men Sie dies bitte auf folgendes Konto 
der Stadt Zittau vor: 

Teilnehmergemeinschaft  
der Ländlichen Neuordnung  
Rosenthal 

 
Ländliche Neuordnung Rosenthal  
VKZLNO 260331 
Stadt Zittau Gemarkung: Rosenthal 
 

Einladung zur  
Teilnehmerversammlung  
 

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Ro-
senthal lädt hiermit die am Verfahren betei-
ligten Grundstückseigentümer und Erbbaube-
rechtigten oder ihre gesetzlichen Vertreter und 
Bevollmächtigten sowie die Nutzungsberech-
tigten zu einer Teilnehmerversammlung am 
Dienstag, dem 10.01.2023 um 18.00 Uhr 
in den Ratssaal der ehem. Gemeindever-
waltung Hirschfelde, Anschrift: Rosen-
straße 3, 02788 Zittau OT Hirschfelde ein. 
 
Tagesordnung: 
 
1.  Bericht der Vorsitzenden über die Arbeit 

des Vorstandes 
2.  Informationen zum Verfahrensstand – Wei-

terführung des Verfahrens Bodenordnung) 
3. Diskussion 

 
Hinweis: Die zum Zeitpunkt der Teilnehmer-
versammlung geltenden Hygieneschutzbestim-
mungen sind zu beachten. 

 
Löbau, den 15.11.2022 
gez. Andrea Hartmann-Müller 
Vorsitzende des Vorstandes  
der Teilnehmergemeinschaft Rosenthal 

 

 

Öffentliche Stellenausschreibung  
 

In der Stadtverwaltung Zittau ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle 
 

Mitarbeiter Referat Haushalt/ 

Kostenleistungsrechnung (m/w/d) 

in Vollzeit unbefristet zu besetzen. 

 

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf der Homepage der  

Großen Kreisstadt Zittau unter www.zittau.de. Die Bewerbungsfrist läuft  

am 08.01.2023 aus. (Fristwahrung durch Post-/E-Mail-Eingang) 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: Stadtverwaltung Zittau, Referat Personal und 

Organisation, Markt 1, 02763 Zittau oder elektronisch an: personal@zittau.de 

Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 
Satz 2 und 3 BauGB über die Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für eingetretene Vermögens-
nachteile durch die Veränderungssperre 
nach § 18 BauGB und des § 18 Abs. 3 
BauGB über das Erlöschen der Entschä-
digungsansprüche bei nicht fristgemä-
ßer Geltendmachung wird hingewiesen. 
Auf die Möglichkeit der Beantragung ei-
ner Entschädigung nach § 44 Abs. 3 Satz 
2 und 3 sowie § 43 Abs. 2 Satz 1 BauGB 
wird hingewiesen. 
 
Die hier gegebenen Hinweise auf Rechts-
folgen nach dem BauGB haben keinen 
Einfluss auf bestehende Rückübertra-
gungs- bzw. Entschädigungsansprüche 
nach dem Gesetz zur Regelung offener 
Vermögensfragen. 
 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass 
nach § 4 Absatz 4 der SächsGemO Sat-
zungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften zustan-
de gekommen sind, ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen gelten. 
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht 

oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind, 

3. der Oberbürgermeister dem Beschluss 
nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwid-
rigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 
genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-

schluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschrift gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach § 4 Absatz 4 
Satz 2 Nr. 3 oder 4 der SächsGemO 
geltend gemacht worden, so kann auch 
nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 der 
SächsGemO genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. 
 
 
T. Zenker, Oberbürgermeister 

Bitte unbedingt Kassenzeichen angeben 
 
Sparkasse Oberlausitz-
Niederschlesien 
IBAN:  
DE54 8505 0100 3000 0001 00 
 

Für diejenigen Steuerpflichtigen, die am 
Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, 
werden die Zahlungen zu den vorge-
nannten Fälligkeitsterminen von der hin-
terlegten Bankverbindung (IBAN und 
BIC) mit der entsprechenden Mandats-
referenz und der Gläubiger-ID DE 
73ZZZ00000023972 der Stadt Zittau ab-
gebucht. Der Steuerpflichtige hat für ei-
ne ausreichende Kontodeckung zu sor-
gen. Sollte der Fälligkeitstermin auf ei-
nen Samstag, Sonn- oder Feiertag fal-
len, dann erfolgt die Belastung des 
Bankkontos zum nächsten Werktag.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese durch öffentliche Bekannt-
machung bewirkte Steuerfestsetzung 
kann innerhalb eines Monats Wider-
spruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist bei der Stadt Zittau (Amt für 
Finanzen, Referat Finanzen, Markt 1, 
02763 Zittau) schriftlich oder zur Nie-
derschrift einzulegen. 
 
 

Zittau, 10.01.2023 
T. Zenker, Oberbürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung über die  
Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer  
für das Kalenderjahr 2023 

https://zittau.de/de/b%C3%BCrgerservice/aktuelles/stellenangebote
mailto:personal@zittau.de
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Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau 
hat in seiner Sitzung am 03.11.2022 die 
Jahresrechnung 2021 des Eigenbetrie-
bes Forstwirtschaft und Kommunale 
Dienste festgestellt.   
Gemäß § 34 Abs. 2 SächsEigBVO wird 
der Beschluss über die Feststellung des 
Jahresabschlusses für den Eigenbetrieb 
Forstwirtschaft und Kommunale Dienste 
zum 31.12.2021 öffentlich bekannt ge-
macht. 
Der Stadtrat ist gemäß § 34 SächsEig-
BVO zuständig für die Feststellung des 
Jahresabschlusses, die Entlastung der 
Betriebsleitung sowie die Verwendung 
des Jahresgewinns oder die Behandlung 
des Jahresverlusts. 
Der Jahresabschluss 2021 und der La-
gebericht wurden von der Betriebslei-
tung des Eigenbetriebes Forstwirtschaft 
und Kommunale Dienste dem Rech-
nungsprüfungsamt am 29.04.2022 zur 
Verfügung gestellt. Dieser ist durch das 
Rechnungsprüfungsamt der Stadt Zittau 
nach § 32 Abs. 3 SächsEigBVO und § 105 
SächsGemO i.V. mit § 316 ff. HGB im 
Zeitraum vom 17.05.2022 bis 19.07.2022 
mit Unterbrechungen, durch Frau Mar-
kert, geprüft worden. Es sind keine Un-
regelmäßigkeiten festgestellt worden. Der 
Bestätigungsvermerk der Prüfung wur-
de mit Datum vom 25.07.2022 erteilt. 
 
Bestätigungsvermerk 
 
Der Jahresabschluss bestehend aus Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung und 
dem Anhang sowie dem Lagebericht für 
das Wirtschaftsjahr 2021 wurde ent-
sprechend § 32 SächsEigBVO in Verbin-
dung mit § 105 SächsGemO geprüft.  
Nach Abschluss der Prüfung erteilt das 
Rechnungsprüfungsamt gemäß § 10 
Abs. 4 SächsKomPrüfVO folgenden Prü-
fungsvermerk:  
Der Jahresabschluss gibt ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Ertrags- und 
Finanzlage des Eigenbetriebes. Er wur-
de unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsgemäßer Buchführung erstellt. Die 
entsprechenden gesetzlichen Vorschrif-
ten, die sie ergänzenden Satzungen und 
sonstige rechtliche Bestimmungen wur-
den beachtet. Der Lagebericht steht im 
Einklang mit dem Jahresabschluss und 
seine sonstigen Angaben erwecken kei-
ne falsche Vorstellung von der Vermö-
gens-, Ertrags- und Finanzlage des Ei-
genbetriebes.  
Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 
beim Eigenbetrieb Forstwirtschaft und 
Kommunale Dienste hat zu keiner Prü-
fungsbeanstandung geführt. Insoweit 
wird dieser Bestätigungsvermerk unein-
geschränkt erteilt. 
Die Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-
führung kann bestätigt werden.  
 
 
Zittau, 25.07.2022  
gez. Kati Markert, Rechnungsprüfungsamt  
Große Kreisstadt Zittau 

Teilnehmergemeinschaft  
der Ländlichen Neuordnung 
Bertsdorf-Hörnitz 

 
Stadt, Gemeinde: 
Zittau, Bertsdorf-Hörnitz, Olbersdorf 
Landkreis: Görlitz 

 

Öffentliche Bekanntma-
chung zur Auslegung der  
4. Änderung des Wege- und 
Gewässerplanes nach § 41 
Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) 
 
Die Teilnehmergemeinschaft der Ländli-
chen Neuordnung Bertsdorf-Hörnitz hat 
in ihrer 4. Änderung des Wege- und Ge-
wässerplanes folgende Maßnahme zum 
dezentralen Hochwasserschutz aufge-
nommen:  
▪ Hochwasserrückhaltebecken  
Mittelbach Hörnitz (MKZ 222-04) 

Die Unterlagen der 4. Änderung des Pla-
nes nach § 41 FlurbG werden  
ab dem 19.12.2022  
bis einschließlich 31.01.2023 
zu den allgemeinen Öffnungszeiten in der 
Gemeindeverwaltung Bertsdorf-Hörnitz, 
Olbersdorfer Straße 3, 02763 Bertsdorf-
Hörnitz öffentlich ausgelegt. 

Öffentliche Bekanntmachung  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau stellt den Jahresabschluss 2021 des Ei-
genbetriebes Forstwirtschaft und Kommunale Dienste fest, beschließt den Jahresge-
winn auf neue Rechnung des Wirtschaftsjahres 2022 vorzutragen und entlastet die 
Betriebsleitung für das Jahr 2021. 
 
Feststellung des Jahresabschlusses (§ 34 SächsEigBVO) 

 
 
Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlusts 

 
 
Die öffentliche Auslegung der vom Stadtrat am 03.11.2022 festgestellten Jahres-
rechnung 2021 erfolgt in der Zeit vom 04.01. bis 12.01.2023 im Rathaus der 
Stadt Zittau, Markt 1, Zimmer 211, Sekretariat Oberbürgermeister. Die Einsichtnah-
me kann an den angegebenen Tagen während der üblichen Sprechzeiten erfolgen.  
 
T. Zenker, Oberbürgermeister (Siegel) 

1. Bilanzsumme 23.216.814,71 € 
1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf   
  ▪ immaterielle Vermögensgegenstände                1,00 € 
  ▪ das Anlagevermögen Sachanlagen 21.199.087,93 € 
  ▪ das Umlaufvermögen   2.017.725,78 € 
1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf   
  ▪ das Eigenkapital 22.475.702,22 € 
  ▪ die empfangenen Ertragszuschüsse      185.463,94 € 
  ▪ die Sonderposten                0,00 € 
  ▪ die Rückstellungen        33.551,00 € 
  ▪ die Verbindlichkeiten      522.097,55 € 
  ▪ die Rechnungsabgrenzungsposten                0,00 € 
      
2. Jahresgewinn      895.598,43 € 
2.1. Summe der Erträge   5.270.194,82 € 

2.2. 
2.3. 
2.4. 

Summe der Aufwendungen 
Zinsen 
Außergewöhnliche Aufwendungen 

  3.733.896,77 € 
             65,22 € 
     640.634,40 € 

a) zur Tilgung des Verlustvortrages   

b) zur Einstellung in die Rücklagen   

c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde   

d) auf neue Rechnung vorzutragen      895.598,43 € 

Bekanntmachungen  

Zusätzlich zur öffentlichen Auslage wer-
den die Unterlagen digital unter www. 
vlnsachsen.de/bertsdorf-hoernitz/plan41 
zeitgleich bereitgestellt. 
 
Die Planungsunterlagen können durch 
jedermann eingesehen werden. Äuße-
rungen zu den Planungen können bis zu 
zwei Wochen nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der 
 

Teilnehmergemeinschaft der Ländlichen 
Neuordnung Bertsdorf-Hörnitz 
beim Amt für Vermessungswesen  
und Flurneuordnung 
Georgewitzer Str. 42, 02708 Löbau 
 

vorgebracht werden. 
 
Rechtsansprüche werden durch die Ein-
beziehung der Öffentlichkeit nicht be-
gründet. 
Die Teilnehmergemeinschaft prüft be-
gründete Anregungen bei der weiteren 
Bearbeitung des Planes. 
 
 
 
Löbau, den 02.11.2022 
gez. D. Fischer, Vorstandsvorsitzende  
der Teilnehmergemeinschaft der Ländlichen 
Neuordnung Bertsdorf-Hörnitz  

http://www.vlnsachsen.de/bertsdorf-hoernitz/plan41
http://www.vlnsachsen.de/bertsdorf-hoernitz/plan41
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Gemäß § 8 Abs. 4 Satz 1 des SächsStrG 

vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), 

das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 20. August 2019 (SächsGVBl. S. 

762; 2020 S. 29) geändert worden ist, 

in Verbindung mit den Beschlüssen des 

Stadtrates Nr. 617/2022, 289/2021, 358/ 

2021, 447/2021, 453/2022, 463/2022 und 

482/2022 wird hiermit die Einziehung 

folgender Gemeindestraßen und be-

schränkt öffentlicher Wege bekannt ge-

macht. 

 

 

Eingezogen werden: 

 

in Zittau: 

 

1. Die Gemeindestraße „Querallee“ mit 

Länge von 355 m, da diese der Öf-

fentlichkeit nur eingeschränkt zugäng-

lich ist. 

2. Der beschränkt öffentliche Weg „We-

ge im Tierpark“ mit Gesamtlänge von 

1.110 m, da diese Wege der Öffent-

lichkeit nur eingeschränkt zugänglich 

sind. 

3. Der beschränkt öffentliche Weg „Weg 

zwischen Südstraße und Neißstraße“ 

mit einer Gesamtlänge von 85 m, da 

der Weg seine Verkehrsbedeutung für 

die öffentliche Nutzung verloren hat. 

4. Der beschränkt öffentliche Weg „Äu-

ßere Oybiner Straße 14b und 16 – 

ehemaliges TGO-Gelände (Mandau-

Höfe)“ mit einer Gesamtlänge von 

408 m im Einvernehmen mit dem 

Grundstückseigentümer, da kein öf-

fentliches Interesse für die Widmung 

mehr besteht. 

in Eichgraben: 
5. Der beschränkt öffentliche Weg „Weg 

an der Reinhold-Wagner-Straße“ mit 
einer Gesamtlänge von 109 m, da 
der Weg seine Verkehrsbedeutung 
für die öffentliche Nutzung verloren 
hat. 

in Hartau: 
6. Der beschränkt öffentliche Weg „Feld-

weg zwischen Untere Dorfstraße (Ei-
che) und Untere Dorfstraße 13“ mit 
einer Gesamtlänge von 190 m, da 
der Weg seine Verkehrsbedeutung für 
die öffentliche Nutzung verloren hat. 

in Schlegel: 
7.  Der beschränkt öffentliche Weg „Weg 

zwischen Viebig und B 99“ mit einer 
Gesamtlänge von 350 m, da der Weg 
seine Verkehrsbedeutung für die öf-
fentliche Nutzung verloren hat. 

in Wittgendorf: 
8. Der beschränkt öffentliche Weg „Weg 

zur Schule“ mit einer Gesamtlänge 
von 31 m, da der Weg seine Ver-
kehrsbedeutung für die öffentliche 
Nutzung verloren hat. 

 
Die Unterlagen über die Einziehung der 
oben genannten öffentlichen Straßen wer-
den 2 Wochen bekannt gemacht und kön-
nen in der Zeit vom 02.01.2023 bis 
16.01.2023 während folgender Öffnungs-
zeiten: 
Mo/Fr 09.00-12.00 Uhr 
Di 09.00-12.00 Uhr/13.30-18.00 Uhr 
Mi 10.00-12.00 Uhr 
Do  09.00-12.00 Uhr/13.30-15.00 Uhr 
im Technischen Rathaus, Zimmer 322, 
Sachsenstraße 14, 02763 Zittau eingese-
hen werden. Um eine vorherige telefoni-
sche Vereinbarung unter 03583 752-324 
wird gebeten. 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch eingelegt werden. Der Widerspruch 
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Stadtverwaltung Zittau, Markt 1, 02763 
Zittau einzulegen.  

Zittau, den 15.12.2022 
T. Zenker, Oberbürgermeister 

Bekanntmachung über die Einziehung öffentlicher 
Straßen in Zittau einschließlich der Ortsteile  
Eichgraben, Hartau, Schlegel und Wittgendorf 

Zu 1. Querallee 

Zu 2. Wege im Tierpark 

Zu 3. Weg zwischen Südstraße/Neißstraße 

Zu 4. Ehemaliges TGO-Gelände 

Zu 5. Weg an der Reinhold-Wagner-Straße 

Zu 6. Feldweg Untere Dorfstraße 13 

Zu 7. Weg zwischen Viebig und B99 

zu 8. Weg zur Schule 
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„Zittau33“ - Neues Projekt  
der Städtischen Museen Zittau  

Städ t i sc he  Musee n  Z i t tau   

Die „Machtergreifung“ der Nationalsozia-
listen jährt sich 2023 zum 90. Mal. Dies 
nehmen die Städtischen Museen Zittau 
zum Anlass, gemeinsam mit regionalen 
Partnern das Projekt „Zittau33. Machter-
greifung in der südlichen Oberlausitz“ 
zu realisieren. Es geht darum, darzu-
stellen, wie sich die politischen Ereignis-
se im Deutschen Reich in Zittau und Um-
gebung widerspiegelten.  
Hierzu wird es eine zweiteilige Ausstel-
lung im Schloss Hainewalde und in den 
Städtischen Museen Zittau geben. Im 
Schloss Hainewalde hatte die SA 1933 
das erste Schutzhaftlager Sachsens ein-
gerichtet. Unter anderem hier wurden 
Erfahrungen gesammelt, die später dann 
in den berüchtigten großen Konzentra-
tionslagern zum Einsatz kamen. Eine 
neue Dauerausstellung soll die Einrich-
tung und den Betrieb eines frühen Kon-
zentrationslagers an einem originalen 
Beispiel erzählen und für Besucherinnen 
und Besucher erlebbar machen.  
Die Sonderausstellung in den Städti-
schen Museen Zittau thematisiert die 
historischen Ereignisse, stellt verschie-
dene aktive und passive Akteurinnen 
und Akteure vor und beleuchtet ihre 
Strategien. 
Die Ausstellungen werden von einem viel-
fältigen Vermittlungsprogramm begleitet. 
Dabei kommen die Projektpartner der 
Städtischen Museen Zittau zum Tragen: 
die Hillersche Villa, das Gerhart-Haupt-
mann-Theater Görlitz-Zittau, die Kreis-
musikschule Dreiländereck, der Schloss-
verein Hainewalde, die Volkshochschule 
Dreiländereck und andere.   
 

Seit dem 01.11.2022 ist im Besucher-

raum des Kleinen Zittauer Fastentuchs 

im Kulturhistorischen Museum Franzis-

kanerkloster eine Erweiterung der Dau-

erausstellung zu sehen.  

Das Betznauer Fastentuch, das vor eini-

ger Zeit bei einer Auktion erworben wer-

den konnte, ist zusammen mit ausge-

wählten Exponaten aus der Sammlung 

Sternling zu bewundern.  

Die Sammlung Sternling wurde 2005 

vom 1924 geborenen Wolfgang Stern-

ling (Pseudonym), dem Besitzer einer 

der traditionsreichsten Buch- und Kunst-

handlungen im Rheinland, dem Zittauer 

Museum zum Geschenk gemacht. Sie 

setzt sich aus weit über 500 Werken 

namhafter Künstler des 15. bis 21. Jahr-

hunderts zusammen. Darunter Werke 

von Salvador Dalí, Hansen Bahia, Oskar 

Graf und Lovis Corinth. Neben Gemäl-

den finden sich Grafiken, Zeichnungen, 

Skulpturen, Devotionalien und Volks-

kunst im christlichen Kontext. 

Die neu gestaltete Ausstellungswand be-

steht aus neun Kunstwerken, die Sze-

nen aus dem Leben Christi zeigen. Das 

Zentrum gehört dem Betznauer Fasten-

tuch selbst, das die Dornenkrönung, also 

drei römische Soldaten bei der Folter 

Christi, zeigt. Damit gliedert sich das 

Tuch in die Motive der Radierungen und 

Holzschnitte der Sammlung Sternling ein. 

Unter jenen seien Werke von Lovis Co-

rinth oder Max Beckmann hervorgeho-

ben, also Grafiken der frühen Moderne. 

In Zukunft sollen hier beim Kleinen Fas-

tentuch im Wechsel Meisterwerke der 

Druckgrafik aus der Sammlung Stern-

ling gezeigt werden. 

Neuerscheinungen zu Max Langer 
 
Im Dezember sind der Ausstellungskatalog zur Max-Langer-

Schau und ein Kalender mit zauberhaften Motiven der Hinter-

glas-Malerei erschienen. Das Buch kostet 29,80 Euro und der 

Kalender 15 Euro. Beide Publikationen können an den Muse-

umskassen in Zittau, Eibau und Herrnhut, im Tourismuszent-

rum Zittau sowie in der Buchkrone erworben werden und eig-

nen sich in besonderer Weise als Weihnachtsgeschenke. 

Ausstellungs-
erweiterung beim  
Kleinen Fastentuch 

Das Projekt „Zittau33. Machtergreifung 
in der südlichen Oberlausitz“ setzt sich 
zum Ziel, vor dem Hintergrund des zu-
nehmenden Antisemitismus, von Aus-
länderfeindlichkeit und Glauben an Ver-
schwörungserzählungen an die histori-
schen Ereignisse vor 90 Jahren zu erin-
nern. Die Demokratie wurde innerhalb 
kürzester Zeit abgeschafft. Schlüsselpo-
sitionen in Politik und Verwaltung wur-
den umgehend mit Parteigängern des 
Regimes besetzt. Auch auf regionaler 
und lokaler Ebene wurde jeglicher Wi-
derstand auf brutale Weise gebrochen. 
Das Projekt versteht sich als Beitrag zur 
Aufklärung und Sensibilisierung für die 
Parallelen zwischen damals und heute.  
 
Eine zeitgeschichtliche Ausstellung 
wie diese lebt vom Mitmachen! Mit 
Sicherheit finden sich in Privathaushal-
ten noch wichtige Objekte und Doku-
mente, die für die geplante Ausstellung 
von großer Bedeutung sind. Die Städti-
schen Museen Zittau rufen daher alle 
Bürgerinnen und Bürger auf, sich an 
das Museum zu wenden, sollten sie 
Objekte oder wichtige Dokumente be-
sitzen. Die Exponate sollten aus dem 
Zeitraum rund um das Jahr 1933 stam-
men. Das können private Notizen, Ta-
gebücher, Postkarten, Briefe oder ande-
re Dokumente oder sonstige Erinne-
rungsstücke sein. 
 
 
Bitte melden Sie sich unter  
museum@zittau.de oder  
Tel. 03583 554790 

12  Zit tauer  Stadtanze iger  

Abbildung: Kreuzabnahme von Max Beckmann 

mailto:museum@zittau.de
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Baumfäll-Liste  
veröffentlicht 
 

Der Technische Ausschuss der 
Stadt Zittau hat in seiner jüngs-
ten Sitzung die diesjährige Baum-
fäll-Liste zur Kenntnis genommen. 
Nun steht fest, welche Bäume in 
der aktuellen Saison gefällt und 
durch Neupflanzung ersetzt wer-
den müssen.  
 
Die Bäume im Stadtgebiet und 
den Ortsteilen werden regelmä-
ßig (ganzjährig) gepflegt, erhal-
ten sogenannte Pflege- und Er-
ziehungsschnitte. Größere Maß-
nahmen werden dabei vorrangig 
außerhalb der Schutzzeit in den 
Wintermonaten durchgeführt. Be-
sonders einschneidend und teils 
weithin sichtbar sind notwendi-
ge Fällungen. Wenn das Lebens-
alter eines Baumes erreicht ist, 
wenn er durch Trockenheit oder 
Schädlingsbefall zu großen Scha-
den genommen hat oder hin 
und wieder auch, wenn ein 
Baum einer notwendigen Bau-
maßnahme im Weg steht, muss 
zum äußersten gegriffen, der 
Baum gefällt werden.    

Sie sind schon jetzt herzlich ein-
geladen zum XXIII. Spectaculum 
Citaviae am Mittwoch, dem  
 

17. Mai 2023.  
 
Traditionell am Mittwoch vor Him-
melfahrt feiern die Zittauer mit 
ihren Gästen das Spectaculum 
Citaviae. 
Auf verschiedenen Bühnen wer-
den Musikanten, Chöre, Theater 
und Tanzgruppen verschiedene 
Darbietungen zeigen. Auch die 
Zittauer Kirchen werden an die-
sem Abend geöffnet. Bis spät in 
die Nacht können die Gäste 
durch die historischen Gassen 
und Plätze flanieren.  
 
Das Spectaculum lebt von der 
Mitwirkung sehr vieler Akteure. 
Deshalb rufen wir alle Kulturin-
teressierten der Region auf, sich 
aktiv durch die Gestaltung eines 
Bühnenbeitrages, von Straßen-
musik sowie altem Handwerk 
oder ähnlichem, am Gelingen 
zu beteiligen. Sind Sie mit da-
bei, wenn es darum geht, unse-
re schöne Stadt Zittau wieder 
für eine Nacht in die Historie 
zurückversetzen.  
 
Zu einer gelungenen Veranstal-
tung gehören aber auch Speis’ 
und Trank, deshalb nachfolgend 
die Ausschreibung für die Gast-
ronomie.  

 

Öffnungszeiten  
Städtische Museen 
Zittau an den Feier-
tagen und „zwischen 
den Jahren“ 
 

Die Städtischen Museen 

(Kulturhistorisches Museum  

Franziskanerkloster und Museum 

Kirche zum Heiligen Kreuz) haben 

am 24.12. und 25.12.2022  

geschlossen. 

  

Vom 26.12.2022 bis 30.12.2022 

sind die Häuser von 10-17 Uhr  

geöffnet. 

  

Weitere Öffnungszeiten: 

 

31.12.2022 von 10-14 Uhr 

01.01.2023 von 14-17 Uhr 

 

Ab 02.01.2023 sind diese Häuser 

wieder normal geöffnet. 

 

Die Baugewerkeschule ist vom 24.-

26.12. und am 31.12. geschlossen. 

Sie ist vom 27. bis 30.12. von 10-

17 Uhr geöffnet, ab dem 1.1.2023 

beginnt die Winterpause bis zum 

1.4. In dieser Zeit ist die Bauge-

werkeschule nur auf Anfrage oder 

zu Veranstaltungen geöffnet. 

Veranstaltungen 
 

Donnerstag 15.12., 15 Uhr           

Öffentliche Führung durch die 

Ausstellung „1000&DeineSicht  

vom Ausbruch zum Aufbruch aus 

der Pandemie“ mit Bartholomäus  

Nowak (Volontär) 
 

Baugewerkeschule Zittau,  

Theaterring 1, Eintritt 6/4 Euro, keine 

Anmeldung erforderlich 

 

Sonntag 18.12., 17 Uhr                  

Lesereihe „1000&DeineSicht“, 

Friedemann Herbig liest „An der 

Arche um Acht“ von Ulrich Hub  

(für Kinder und Familien geeignet) 
 

Café in der Baugewerkeschule Zittau, 

Theaterring 1, Eintritt frei, keine Anmel-

dung erforderlich, Zugang über die  

Außentreppe möglich 

 

Dienstag 27.12., 15 Uhr                 

Öffentliche Führung  

„Vom Kloster zum Museum. Öffent-

liche Hausführung inkl. Ausgewähl-

ter Epitaphien“ mit Steffen Fischer 
 

Kulturhistorisches Museum Franziskaner-

kloster Zittau, Klosterstraße 3, Eintritt 

6/4 Euro, keine Anmeldung erforderlich  

XXIII. SPECTACULUM CITAVIAE am 17.05.2023 

 

Ausschreibung für die gastronomische  
Versorgung beim XXIII. Spectaculum 
am Mittwoch, 17. Mai 2023, ab 18 Uhr  
in der Zittauer Innenstadt 
 
Das Festgebiet erstreckt sich u.a. vom Rathaus, 
Rathausplatz, Markt, Johannisplatz, Klosterplatz, 
Klosterhof, Schulstraße bis zur Oberen Neustadt. 
Aufgrund der historischen Atmosphäre sind fol-
gende Kriterien unbedingt zu beachten: 
 

▪ Verkaufsstände und Einrichtungen sind durch 

jeden Betreiber selbst zu stellen. 

▪ Ausgestaltung der Stände und auch die Arbeits-

bekleidung sind unbedingt dem historischen An-

liegen entsprechend auszuführen.  

▪  Bierverkaufsanhänger werden nicht zugelassen.  

▪  Verkauf von Flaschenbier ist nicht gestattet. 

▪  Die Preisauszeichnung ist in Talern erwünscht. 

▪ Jeder Anbieter hat selbst Müllbehälter gut sicht-

bar für den Gast zur Verfügung zu stellen.  

▪ Es ist ein Pfandsystem beim Getränkeverkauf vor-

gesehen. 

 
Interessenten richten ihre Bewerbung bitte mit 
genauer Angabe der gewünschten Verkaufsflä-
che, insbesondere wieviel Meter lfd. Front-
fläche, den Strombedarf (in kWh) und mit 
einem thematisch untersetzten Konzept 
zum Angebot und zur Gestaltung des Verkaufs-
standes, mindestens mit einem Bild vom Stand, 
bis zum 17.02.2023 an die  
 
Stadtverwaltung Zittau, Referat Kultur, Markt 1, 
02763 Zittau, oder E-Mail: kultur@zittau.de 
 
 

Wiepke Steudner, Leiterin Referat Kultur 

Besonders innerhalb des denkmalgeschützten Grü-
nen Rings werden die gefällten Bäume i.d.R. 1 zu 1 
ersetzt. Auch alle weiteren Fällungen werden nach 
Möglichkeit standortnah ersetzt. In Einzelfällen 
kommt es aufgrund des Leitungsbestandes bzw. 
nachträglich errichteter Bauwerke zu Standortver-
schiebungen. Auch spielt die Naturverjüngung ei-
ne Rolle, d.h., dass die gefällten Bäume durch 
natürlichen Nachwuchs bereits ersetzt wurden. 
 
Die detaillierte Planung inklusive Begründung der 
Fällung finden Sie unter www.zittau.de. 
 
Die Stadtverwaltung Zittau weist bei dieser Gele-
genheit nochmals auf die seit März 2022 neu gel-
tende Gehölzschutzsatzung hin. Die Bearbeitungs-
frist für Anträge auf Gehölzbeseitigung wurde von 
drei auf sechs Wochen erhöht. Des Weiteren sind 
seit der Einführung der neuen Satzung alle Bäu-
me mit einem Stammumfang von 100 cm, 
gemessen in einer Höhe von 1,00 m über 
dem Erdboden, genehmigungspflichtig. Dazu 
gehören nun auch Nadelbäume, Birken, Pappeln, 
Baumweiden sowie Obstbäume. Diese waren ge-
mäß der alten Baumschutzsatzung bisher vom 
Schutz ausgenommen. Rückfragen können gern 
an stadtgruen@zittau.de gerichtet werden.  
 
Die aktuelle Fällsaison endet am 28.02.2023. 
Wir bitten darauf zu achten, dass Anträge 
auf Gehölzbeseitigung rechtzeitig zu stellen 
sind.  

mailto:kultur@zittau.de
https://zittau.de/de/node/374666
mailto:stadtgruen@zittau.de
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In diesem Jahr bleibt die Stadtverwaltung 
Zittau einschließlich der Geschäftsstelle 
Hirschfelde vom 24.12.22-01.01.23 ge-
schlossen.  
 

Ausgenommen hiervon sind: 
 
Städtische Museen mit dem Kleinen 
Zittauer Fastentuch und Museum  
Kirche zum Heiligen Kreuz mit dem 
Großen Zittauer Fastentuch 
24.12. und 25.12.22  geschlossen  
26.-30.12.22  10-17 Uhr  
31.12.22  10-14 Uhr 
01.01.23  14-17 Uhr 
Die Baugewerkeschule ist vom 24.-26.12. und 
am 31.12. geschlossen. Sie ist vom 27. bis 30.12. 
von 10-17 Uhr geöffnet, ab dem 1.1.23 be-
ginnt die Winterpause bis zum 1.4.23. In die-
ser Zeit ist die Baugewerkeschule nur auf An-
frage oder zu Veranstaltungen geöffnet. 
 

Stadtarchiv  
ab 12.12.22 bis 02.01.23 geschlossen 
 

Das Kinder- und Jugendhaus „Villa“  
ab 22.12.22 bis 02.01.23 geschlossen 
 

Letzter Frischemarkt 2022: 
in Zittau am 17.12.2022 
 

Letzter Wochenmarkt 2022:   
in Zittau am 21.12.2022  
im Ortsteil Hirschfelde am 20.12.22 
 

Erster Markttag 2023:   
in Zittau am 04.01.23 
im Ortsteil Hirschfelde am 03.01.23 
 

Parkscheinautomaten 
Die Stadtverwaltung Zittau nimmt zum 
Jahreswechsel im gesamten Stadtgebiet 
die Parkscheinautomaten außer Betrieb. 
Die Abschaltung erfolgt am Mittwoch, 
dem 28.12.2022 bis 16 Uhr mit Wie-
derinbetriebnahme am Montag, dem 
2.01.2023 bis 15.00 Uhr. Fahrzeug-
führer beachten bitte an diesen Tagen 
die Anzeige des jeweiligen Gerätes. Vom 
29.12.2022 bis 01.01.2023 kann unter 
Beachtung der Höchstparkdauer kosten-
frei mit Parkscheibe geparkt werden. 

Öffnungszeiten der  
Ämter zum Jahreswechsel 

Preise für Steinzoo und das Umgebindehaus 

Erster und zweiter Preis 
beim „Sachsen geht weiter. 
Innovationswettbewerb 
Tourismus 2022“ gehen  
ins Zittauer Gebirge 
 
Im März 2022 starteten das Sächsische 
Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur 
und Tourismus und die Tourismus Marke-
ting Gesellschaft Sachsen (TMGS) den In-
novationswettbewerb Tourismus 2022 und 
suchten erneut frische Ideen für die nach-
haltige Weiterentwicklung von Kultur und 
Tourismus im Freistaat.  
Im Mai 2022 tagte eine Jury und entschied 
über das Weiterkommen von 50 sächsi-
schen Projekten in die zweite Runde. Die 
TOP-50-Projekte begaben sich über den 
Sommer in eine Workshop- und Mentoring-
phase, um die eingereichten Projektideen 
zu schärfen und konzeptionell sowie inhalt-
lich für die zweite Runde des Wettbewerbs 
vorzubereiten. 
Die finalisierten TOP-50-Projekte wurden 
im November 2022 erneut der Jury von den 
Einreichern präsentiert. Darauf folgte die 
Auswahl und Prämierung der Projekte. Die 
Preisverleihung fand am 2. Dezember 2022, 
im Hygienemuseum in Dresden statt. Staats-
ministerin Barbara Klepsch, übermittelte in 
ihren Begrüßungsworten die Wichtigkeit krea-
tiver Angebote im Tourismus auch in Kri-
senzeiten und stellte heraus, dass beson-
ders die Projekte prämiert wurden, welche 
eine gute Umsetzbarkeit versprechen. Sie 
dankte dem Ausrichter des Wettbewerbs, 
der Tourismus Marketing Gesellschaft Sach-
sen (TMGS) sowie den beteiligten Mento-
ren und vor allem den Projektteilnehme-
rinnen und -teilnehmern. 
Nun gibt es Grund zum Jubeln, denn zwei 
Preise gehen in den Naturpark Zittauer 
Gebirge. Die Zittauer Stadtentwicklungs-
gesellschaft mbH und die Touristische Ge-
bietsgemeinschaft Naturpark Zittauer Ge-
birge/Oberlausitz e.V. (TGG), als Einrei-
cher der Projekte, können sich über Preise 
der ersten und zweiten Kategorie freuen.  
 

Projekt Steinzoo 
Seit einigen Jahren vermarktet die TGG das 
Aktivprodukt „Steinzoo“, bestehend aus drei 
Wandertouren rund um die Orte Lücken-
dorf, Jonsdorf und Oybin. Durch die the-
matische Aufarbeitung der Sandsteinforma-
tionen entlang des Weges zum „Steinzoo“ 
ist das Thema vor allem für Familien inte-
ressant. Bisher erfolgte die Vermarktung 
punktuell über eine Broschüre. 
Um das volle Potenzial des Produktes aus-
zuschöpfen und für Familien eine eigene 
Ansprache zu schaffen, hat sich die TGG in 
diesem Jahr dazu entschieden, den Stein-
zoo weiterzuentwickeln. Dabei entstanden 
im ersten Schritt ein neuer Außenauftritt 
mit neuem Logo, eine neue, spannende 
Geschichte mit der neugierigen Freda, 
welche mit ihrem laufenden Findling Steini 
und dem Großvater Lapius Abenteuer in 
der Region erlebt. Darauf aufbauend gibt 
es eine neue Webseite www.steinzoo.de, 
welche die Geschichte und die Routen di-
gital aufbereitet. Für Liebhaber des Ge-
druckten gibt es eine Broschüre, welche 
als Wegführer die Familien durch den 
Steinzoo navigiert und gleichzeitig die 
Geschichten für Erstleser spannend macht. 
„Nachdem die Grundlagen zu einer guten 
Außenpräsentation gelegt sind, soll der 

Steinzoo auch buchbar sein und es ent-
stand die Idee zur Beteiligung am Innova-
tionswettbewerb“, so Linda Pietschmann, 
Geschäftsbereichsleiterin für Tourismus und 
Marketing bei der Zittauer Stadtentwick-
lungsgesellschaft mbH und Beauftragte 
der TGG.  
„Einen zweiten Preis, dotiert mit 15.000 
Euro Preisgeld, erhielt die TGG zur Umset-
zung der Idee einer Familienwanderung mit 
einem Rätselrucksack, welcher, wie bei ei-
ner Schnitzeljagd, die Teilnehmer über 
Rätsellösungen durch den Steinzoo führt. 
Jede Route soll auch durch eine eigene Ge-
schichte über Audiodateien hörbar gemacht 
werden.“ Damit wird die Weiterentwick-
lung der Steinzoo-Angebote und Vermark-
tung nicht abgeschlossen sein. Ideen von 
regionalen Partnern sind willkommen. Vor-
stellbar sind beispielsweise buchbare Pick-
nickpakete oder Steinzoo-Übernachtungen.   
 

Projekt Umgebinde Kultland³ 
Einen der begehrten ersten Preise, ver-
bunden mit 25.000 Euro Preisgeld, holte 
sich die Zittauer Stadtentwicklungsgesell-
schaft mbH. Susanne Mannschott freut 
sich sehr darüber, denn hinter dem Projekt 
„Umgebinde Kultland³“ steht eine große 
Schar von Umgebindehaus-Enthusiasten, 
welche das Vorhaben überhaupt erst er-
möglichen.  
Die Kulturtourismusinitiative „Umgebinde 
Kultland³“ präsentiert das Umgebindehaus 
als Leitmarke für die Dreiländerregion von 
Deutschland, Tschechien und Polen. Über 
die Themen Bau- und Industriekultur, Kul-
turlandschaft und einem Lebensgefühl, wel-
ches das Umgebindehaus für die Region 
bringt, werden touristische Angebote vom 
Erlebnistourismus, über Familienangebote 
bis hin zur aktiven Mitmachofferte geboten. 
Nutzbare Tools wie Veranstaltungskalender, 
buchbare Umgebinde-Unterkünfte, zielgrup-
penspezifische Erlebnis-Pauschalen und vir-
tuelle Informationen zur Geschichte des 
Umgebindehauses werden dafür auf einer 
Plattform angeboten. 
Unsere „Umgebinde Kultland³-Plattform soll 
die vielfältigen Angebote unserer regiona-
len Gastgeber im Dreiländereck, Akteure 
und Veranstaltungen rund um das Thema 
Umgebindehaus zusammenbringen und bie-

tet Gästen buchbare Angebote. Wir wollen 
Erlebnis- und Aktivtourismus stärken, Ge-
schichten und Informationen zum Umge-
bindehaus visuell erlebbar machen und mit 
den Angeboten verknüpfen und damit un-
sere Region stärker in den Fokus von Be-
suchern lenken.“ so Geschäftsführerin Su-
sanne Mannschott. Dafür gibt es ein brei-
tes Partnernetzwerk, was diese Idee le-
bendig machen kann und überhaupt erst 
ermöglicht. 
 
Ansprechpartnerin Steinzoo 
Linda Pietschmann 
www.steinzoo.de  
Telefon: 03583 549940 
Facebook.com/NaturparkZittauerGebirge 
Instagram.com/naturpark.zittauer.gebirge 
 
Ansprechpartner  
Umgebinde Kultland³: 
Oliver Heinrich 
www.umgebinde-kultland.de  
Telefon: 03583 77880 
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Peth au  

Veränderung 
 

Die Veränderung in unserer 
momentanen Zeit ist allge-
genwärtiger denn je, zumin-
dest könnte man das glau-
ben, wenn wir uns den Er-
eignissen zuwenden, die tag-
täglich auf uns einstürmen. 
Egal, wohin man schaut oder 
hört, sind es meist doch nur 
die negativen Dinge, die auf 
uns einströmen, von denen 
ich jetzt an dieser Stelle aber 
keine Aufzählung vom Stapel 
lassen möchte. 
Uns erreichen in jeder Se-
kunde ca. 50.000 Eindrücke, 
wie z.B. die uns umgeben-
den Geräusche, die optisch 
wahrgenommene Umgebung, 
Temperatur, der Luftdruck, 
der auf unseren Körper ein-
wirkt, Sonne, Licht und Schat-
ten. Wir schmecken, riechen, 
fühlen ... und vieles mehr. 
Wenn unser Gehirn all diese 
Dinge gleichzeitig verarbeiten 
müsste, dann wäre es damit 
definitiv überfordert. Deshalb 
hat die Natur ein System ent-
wickelt, welches das Gehirn 
vor der Überlastung schützt, 
so wie eine Sonnenbrille vor 
zu viel Sonnenstrahlung un-
sere Augen schützt. In der 
Psychologie spricht man dann 
vom Retikulären-Aktivierungs-
System kurz RAS. 

Das RAS lässt nur die ca. 3-5 
wichtigsten Informationen 
gleichzeitig durch. Welche das 
sind, hängt in erster Linie 
davon ab, welche dienen un-
serem Überleben und was 
sind unsere Einstellungen, 
Werte und Glaubensätze. Die 
geniale Info an dieser Stelle: 
Die letzteren drei aufgezähl-
ten Dinge können wir beein-
flussen. 
(Ein kleines Beispiel: Sie kau-
fen sich ein neues Auto in 
der Farbe Rot, was sehen 
Sie? Überdurchschnittlich vie-
le rote Autos und dann noch 
von der selben Marke oder 
Sie selber oder jemand aus 
Ihrer Familie hat Nachwuchs 
bekommen, plötzlich sehen 
sie viele kleine Kinder, Kin-
derwagen oder schwangere 
Frauen.) 
Wenn wir also unsere Ein-
stellung, Werte und Glau-
benssätze dahingehend än-
dern und die Aufmerksam-
keit auf all die guten Dinge 
in unserem Leben richten, so 
wird unser RAS genau in 
dieser Richtung auch seine 
Filter einstellen. Also sollten 
wir uns an positiven Dingen 
im Leben orientieren, die gu-

Montag, 02.01.|06.02. 

jeweils 18.30 Uhr, im Büro 

des Ortschaftsrates, Alte 

Schule zu Pethau, Hauptstr. 28 
 

Zu Beginn der Sitzung  

findet eine Bürgersprech-

stunde statt. 

 

Erreichbarkeit  

Ortsbürgermeister 

Tel.: 03583 512413 

E-Mail: pethau@zittau.de 

Sitzung des  
Ortschaftsrates 

ten Momente genießen und 
unsere Glaubenssätze über-
prüfen. 
Deshalb nutzen Sie die Weih-
nachtszeit nicht nur für Be-
sinnlichkeit und Beisammen-
sein, sondern arbeiten sie 
aktiv daran, all die positiven 
und guten Dinge in Ihrem 
Leben zu erkennen und diese 
wahrzunehmen. 
 
Jede Veränderung hat mit 
Arbeit zu tun. Schauen Sie 
genau hin und scheuen Sie 
sich nicht davor, denn der 
Lohn dieser Arbeit ist es alle-
mal Wert. 
 
Wir wünschen Ihnen eine schö-
ne Weihnachtszeit im Kreise 
Ihrer Lieben, kommen Sie ge-
sund und munter ins neue 
Jahr und haben sie viele Er-
folgsmomente bei Ihrer Ver-
änderung. 
 
Dies wünscht Ihnen  
der Ortschaftsrat von Pethau 
 
Nutzen Sie Ihre  
Möglichkeiten! 

 
Ihr Andreas Nietsch 
Ortsbürgermeister  
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Hirschfe lde  

Mittwoch, 21.12.|18.01.|15.02. 
jeweils 19 Uhr im Gemeindeamt  
Hirschfelde 

Ab 18.30 Uhr findet eine  
Bürgersprechstunde statt. 
 
Erreichbarkeit Ortsbürgermeister 
Tel.: 035843 25838 
E-Mail: hirschfelde@zittau.de 

Sitzung des  
Ortschaftsrates 

Liebe Bürgerinnen  
und Bürger,  
 
Der Ortschaftsrat bedankt sich an die-
ser Stelle bei allen Bürgerinnen und 
Bürgern, allen Vereinen, Handwerkern 
und Gewerbetreibenden, den Sponsoren 
und Unterstützern mancher Veranstal-
tungen für die geleistete Arbeit, für die 
erwiesene Treue, die auch 2022 nicht 
immer ganz einfach war. Viele Fragen 
stehen nach wie vor im Raum, konnten 
auch 2022 nicht oder nur ungenügend 
geklärt werden.  
Wir wünschen Ihnen trotz allem eine 
schöne Vorweihnachtszeit, ein gesegne-
tes Weihnachtsfest, nette und besinnli-
che Stunden im Kreise der Familie oder 
mit Freunden und ein gutes, gesundes 
und glückliches Jahr 2023. 
 
Bernd Müller 
Ortsbürgermeister Hirschfelde 

Hi rsch fe lde  

Privilegierte  
Schützengesellschaft 
Hirschfelde e.V. 

Das Jahr 2022 nähert sich 
dem Ende und wie auch in 
den vergangenen Jahren 
möchte sich unser Vorstand 
bei allen Vereinsmitgliedern, 
befreundeten Vereinen, Unter-

stützern und Helfern bedanken.  
Die besondere Lage von diesem Jahr 
hat es uns (wie auch vielen anderen) 
nicht gerade einfach gemacht. So gut 
es ging, haben wir unsere Trainingsein-
heiten abgehalten. Und in der kurzen 
Zeit der Entspannung konnten wir unse-
ren Herbstpokal und unser Königsschie-
ßen durchführen. Von einer Normalität 
konnte allerdings nicht wirklich die Rede 
sein. Wir mussten auf einige Trainings-
einheiten, Wettkämpfe und Treffen ver-
zichten - zu guter Letzt noch auf unse-
ren traditionellen Schützenball sowie auf 
unsere Weihnachtsfeier.   
Mir ist bewusst, dass viele Menschen 
unter den Auswirkungen der diesjähri-
gen Krise gelitten haben und noch im-
mer leiden. Den Arbeitsplatz zu verlie-
ren, die Selbständigkeit zu beenden, 
den Urlaub ausfallen zu lassen usw. 

sind nur einige Beispiele dafür. Viele 
Menschen fragen sich sicher, wie es 
weitergehen soll. Was wird im nächsten 
Jahr passieren? Werden wir bald wieder 
einen ganz normalen Alltag erleben, wie 
wir es aus unserer Vergangenheit vor 
März 2020 kennen?  
Fragen über Fragen und das Schlimms-
te daran ist sicher die Ungewissheit. Ich 
selbst erlebe seit Wochen und Monaten, 
welche große Angst umhergeht. Viele 
Menschen resignieren und sind einfach 
hilflos. Warum ich das schreibe? Weil 
ich in diesem Jahr selbst von den ge-
nannten Auswirkungen betroffen bin 
und mich gefragt habe, was ich jetzt 
tun soll. So habe ich mir einen Plan 
gemacht und in den vergangen Wochen 
und Monaten an der Umsetzung gear-
beitet. Und an einem Wochenende im 
November bin ich damit fertig geworden 
und konnte zwei weitere Tiere auf mei-
nem Hof einziehen lassen.  
Es heißt: „Wenn du glaubst, es geht 
nicht mehr, kommt von irgendwo ein 
Lichtlein her.“  
Möglicherweise klingt das etwas abge-
droschen. Trotzdem steckt Wahrheit da-
rin. Ich kann gut verstehen, wenn man 
in verschiedenen Situationen keinen 
Ausweg mehr sieht oder nicht mehr 
glauben kann, dass sich das Blatt zum 
Guten wendet. Das ist mir auch schon 
passiert. Aber man darf sich nicht auf-
geben oder resignieren. Ich möchte 
Ihnen einfach etwas Mut machen, trotz 
momentan unbefriedigender Lage, nach 
vorne zu schauen und nach Möglichkeit 
selbst daran zu arbeiten, dass es Ihnen 
wieder besser geht. Wie wäre es denn, 
einmal, das zu tun oder in Angriff zu 
nehmen, was Sie schon immer machen 
wollten?  
Machen Sie sich einen Plan. Allein das 
löst schon ein gutes Gefühl in einem 
aus. Und wenn Sie Ihren Plan fertigge-
stellt haben, können Sie mit der Aus-
führung anfangen. Möglicherweise ist es 
ein einfaches Vorhaben, wie zum Bei-
spiel der Eintritt in einen Verein. Sollte 
es aber etwas Umfangreicheres sein, 
muss das nicht hopplahopp an einem 
Tag geschehen. Gerade, wenn es mit 

etwas Geld verbunden ist, reichen auch 
kleine Schritte, die Sie näher an Ihr Ziel 
bringen. Es geschieht dann ganz auto-
matisch, dass Sie irgendwann Ihr Ziel 
erreichen werden. Genau so war es bei 
mir und deswegen kann ich diese Ge-
wissheit weitergeben.  
Wenn Sie sich etwas Schönes vorneh-
men, was Sie erreichen wollen, dann 
schaffen Sie das auch. Da bin ich mir 
ganz sicher! Ich wünsche Ihnen viel 
Erfolg bei Ihrem Vorhaben, was immer 
es auch sein wird. Meine kleine Empfeh-
lung möchte ich mit einem Zitat vom 
Dalai Lama schließen: Die schwierigste 
Zeit in unserem Leben ist die beste Ge-
legenheit, innere Stärke zu entwickeln.  
 

Allen Vereinsmitgliedern, Einwohnern aus 
Hirschfelde, Zittau und anliegenden Ort-
schaften wünscht der Vorstand eine be-
sinnliche Weihnachtszeit und einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr. Und vor al-
lem: Bleiben Sie gesund.  
 
Herzlichst Rainer Herbst, Vorsitzender 

mailto:hirschfelde@zittau.de
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Arbeitskreis Geschichte 

Nochmals großer  
Besucherzuspruch … 

 
… an zwei Sonntagen besuchten wieder 

sehr viele Gäste die Ausstellung: 

„Neißetal eine Entdeckungsreise“ 

 

Teilweise von weit angereist, äußerten 

sich die Besucher sehr anerkennend über 

diese umfangreiche und detaillierte Prä-

sentation des Neißetales.  

In zahlreichen Gesprächen wurden Erin-

nerungen ausgetauscht und so manche 

Lebensgeschichte erfuhren wir. Sehr 

häufig standen diese in Zusammenhang 

mit der vergangenen Arbeit in Hirschfel-

de oder mit schönen Erinnerungen an 

das Neißetal. Wir erhielten neue Fotos 

mit bisher unbekannten Darstellungen 

der Grenzregion oder ein altes, gerahm-

tes Bild von Rosenthal. 

Die Filme der Zugfahrt durch das Neiße-

tal wurden aufmerksam verfolgt und bei 

einer Tasse Kaffee verging die Zeit viel 

zu schnell. 

Diese einmalige Ausstellung sprach sich 

schnell herum. Aus Ebersbach, Bern-

stadt, Herrnhut und vielen weiteren Or-

ten haben wir froh gestimmte Gäste be-

grüßt. Der Parkplatz auf dem Hirschfel-

der Markt kam an seine Grenzen. 

Somit können wir eine überaus positive 

Bilanz der Neißetalausstellung ziehen. Un-

sere Erwartungen wurden weit übertrof-

fen. 1.500 Gäste sahen die Schau in 

Riegers Hotel. 

 

Herzlichen Dank an die vielen Men-

schen, die uns ihre Erinnerungen, Bilder 

und Zeitzeugnisse zur Verfügung stell-

ten. Damit wurde alles möglich. Ohne 

die Helfer an den Öffnungstagen geht 

es nicht. Danke und großen Respekt für 

die unkomplizierte Hilfe. 

 

Den Mitgliedern des Geschichtskreises 

gebührt selbstverständlich ein großes 

Dankeschön. Eine 3-jährige Vorberei-

tungszeit ging dieser Ausstellung voraus. 

 
 
Wilfried Rammelt 
Arbeitskreis Geschichte 

Foto: Arbeitskreis Geschichte 

Grundschule Hirschfelde/Ostritz 

Und wir sind uns alle sicher: Das nächste 
Treppensingen kommt bestimmt bald! 
 
C. Menzel 
 

Sportlich in den Herbst 
 
Schon eine Weile übten die Kinder un-
serer Grundschule für den traditionellen 
Herbstcrosslauf. Für die Klassen 1 und 
2 bedeutete das, je eine Runde um die 
Schule zu laufen und für die Klassen 3 
und 4 sogar zwei solcher Runden zu 
absolvieren. In der letzten Schulwoche 
vor den Herbstferien konnte dieser dann 
bei herbstlichen Temperaturen, jedoch 
bei Sonnenschein, stattfinden. Die Kin-
der der 1. Klasse waren am Mittwoch 
bei ihrer Premiere natürlich ganz schön 
aufgeregt. Alle gaben sich viel Mühe 
und jeder kam glücklich nach einer Run-
de am Ziel an. Die Klassen 2 bis 4 star-
teten am Donnerstag und kämpften um 
eine gute Platzierung. Angefeuert durch 
ihre Mitschüler schafften alle Läufer ihre 
Laufstrecken. 
Hier unsere Platzierten in den einzelnen 
Klassenstufen: 
Klasse 1 Frieda  Ludwig 
  Johanna Finn-Niklas 
  Melissa  Ivan 
Klasse 2 Charlotte Tim 
  Anika  Eddie 
  Lilly  Simon 
Klasse 3 Lotte  Tobias 
  Lena  Emilian 
  Emely   Matti 
Klasse 4 Lena  Felix 
  Anja  Lukas 
  Emma  Ramon 
 

Außerdem gab es in dieser Woche am 
Montag und Freitag auch den Sprintcup. 
Dazu baute Herr Aust neben unserer 
Laufbahn eine 20 Meter lange Sprint-
strecke mit gut sichtbarer digitaler Zeit-
messung auf. Nach einer gemeinsamen 
Erwärmung und einem Probelauf durfte 
jedes Kind 2 Mal diese Strecke ablau-
fen. Das machte allen viel Spaß, denn 
jeder konnte sofort sehen, wie schnell 
er diese Bahn absolviert hatte. Auch 
hier wurden alle kräftig von ihren Mit-
schülern angefeuert. Die Kinder staun-
ten über ihre Zeiten und verglichen sie 
miteinander. Später gab es für jeden 
noch eine kleine Urkunde. Die schnells-
ten Läufer werden vielleicht zu einem 
weiteren Ausscheid auf höherer Ebene 
und zu einem Probetraining eingeladen. 
 
B. Gärtner, Lehrerin 

Auf der Suche  
nach dem Herbst  
 
… waren in der ersten Oktoberwoche die 
beiden 1. Klassen auf ihrem Wandertag.  
Mit viel Freude, trotz trüben und kühlen 
Wetters, machten wir uns auf den Weg 
Richtung Steinberg Dittelsdorf. Unter-
wegs staunten wir über die schönen 
bunten Blätter, Kastanien und Eicheln 
und über abgeerntete Felder. 
Manchen der Wanderer taten schon bei 
der Frühstückspause an der Dittelsdorfer 
Schullinde die Beine weh. Doch gut ge-
stärkt schafften wir es doch recht schnell 
bis zu unserem Ziel. 
Dort war natürlich plötzlich keiner mehr 
müde, denn es machte viel Spaß durch 
das Wäldchen zu toben, Buden zu bau-
en oder einfach nur zu schauen und zu 
entdecken. Da störte auch der einset-
zende Regen nicht. 
So war mancher enttäuscht, als es wie-
der auf den Heimweg ging. 
Alle Kinder wie Erwachsene waren sich 
am Ende des Wandertages einig: So et-
was müsste man viel öfter machen. 
 
C. Menzel und F. Drechsel 
Klassenlehrerinnen 
 

Der Herbst hat bunte Blätter  
 
… der Wind kennt jedes Blatt. Diese 
Zeilen von Reinhard Lakomy klangen in 
der zweiten Novemberwoche durch das 
Foyer und das Treppenhaus unserer 
Schule. Endlich, von allen Schülern schon 
lange erwartet, konnte unser Treppen-
singen wieder stattfinden. Die Kinder 
aller Klassenstufen und die Musiklehre-
rin waren aufgeregt, ob wohl alles klap-
pen würde? 
Die 3. Klassen starteten mit einem alten 
Herbstlied „im neuen Gewand“. Denn 
aus „He jo spann den Wagen an“, wur-
de ein „He Joe schmeiß den Trecker 
an“. Dazu wurde die Geschichte des 
Bauern ganz zeitgemäß gerappt. 
Auch die 1. und 2. Klassen erzählten mit 
ihren Liedern Herbstgeschichten vom 
Wind und dem Malersmann, der alle 
Blätter färbt. 
Zum Schluss sangen die Großen der 4. 
Klassen das oben genannte Lied von                    
R. Lakomy. Dazu spielten noch einige 
Kinder mit Klangstäben und Flöte. 
Alle waren erleichtert und froh, dass 
alles super geklappt hat und natürlich 
gab es viel Beifall.  

Hirschfe lde  



Mittwoch, 11.01.|08.02.  
jeweils 19 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus Schlegel 
Die Tagesordnung entnehmen Sie  
bitte der Bekanntmachung. 
 

jeden 1. Dienstag im Monat, 17-18 Uhr, 
im Dorfgemeinschaftshaus Schlegel und 
nach Vereinbarung  
 
Erreichbarkeit Ortsbürgermeister 
Tel.: 035843 20614 
E-Mail: schlegel@zittau.de 

Sitzung des  
Ortschaftsrates 

Sch lege l  

Natur- und Teiche- 
verein Schlegel e.V. 

Das Jahr 2022  
am Teich 
 
Immer wieder freuen sich Besucher über 
die wunderbare Landschaft und die ge-
pflegten Anlagen an den Schlegler Tei-
chen. Das ist ein Dank für unsere Arbeit 
und bestärkt uns, weiterzumachen. 
Derzeit sind wir 25 Mitglieder. Mitstrei-
ter und Mitstreiterinnen sind immer will-
kommen! Sie können sich gerne melden 
unter den aushängenden Kontaktdaten 
oder kommen einfach zu unseren Ein-
sätzen an jedem 2. Samstag im Monat. 
Neben regelmäßigen Pflegearbeiten ha-
ben wir in diesem Jahr den Sand am 
Strand erneuert. Die kostenlose „Spiel-
kiste“ mit Geräten für sportliche Betäti-
gung erfreut sich großer Beliebtheit. 
Genau wie unser Tretboot, welches in 
diesem Jahr leider mehrfach beschädigt 
wurde. Es gelang uns aber immer wie-
der, es zeitnah zu reparieren. 
Originell und ökologisch sind unsere Pa-
tenschaften für Nistkästen. Gegen eine 
Spende wurden bisher acht an Interes-
senten vergeben. 
Wir danken allen Spendern und Part-
nern recht herzlich für die Unterstüt-
zung, wünschen Ihnen, unseren Mitglie-
dern sowie allen Teichfreunden ein schö-
nes Weihnachtsfest und einen guten 
Start ins neue Jahr! 
Im Jahr 2023 haben wir vor, unseren 
Vereinsbungalow zu renovieren, die Bän-
ke aufzuarbeiten und neu zu streichen. 
Außerdem ist es unser Ziel, die Kegel-
bahn wieder nutzbar zu machen. 
Der Kiosk „Teichrose“ wird bei schönem 
Wetter ab Mitte April wieder geöffnet sein.  
Besucht die Schlegler Teiche! Es lohnt 
sich! 

Fotos: Natur- und Teicheverein Schlegel e.V. 

Jahresrückblick 2022  
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
 
nun geht das Jahr 2022 dem Ende ent-
gegen. Zeit, Rückblick auf das Gesche-
hen in unserer Ortschaft zu nehmen. 
Die Corona-Pandemie ist dieses Jahr 
weitestgehend zurückgegangen, jetzt 
spricht man wieder von Influenza, was 
ja auch nicht erstrebenswert ist.   
Es konnten einige kulturelle Höhepunk-
te in unserer Ortschaft stattfinden. Am 
30. April organisierte unser Jugendtreff 
ein Maifeuer am Dorfgemeinschaftshaus, 
welches auch gut angenommen wurde.  
Vom 17. bis 19. Juni feierten unsere 
Nachbarn in Wittgendorf ihre 700-jährige 
Ersterwähnung. Zur Festsitzung am Frei-
tag übergaben die Schwesternortschaf-
ten ein Ölgemälde mit dem Motiv der 
Wittgendorfer Kirche als Geschenk zum 
Jubiläum. Viele Schlegler haben an den 
verschiedenen Höhepunkten zu den Fei-
erlichkeiten in Wittgendorf teilgenommen.  
Am 2. Juli organisierte Sebastian Weder 
mit Familie Semdner von der Teichrose 
eine Party am Teich, welche sehr gelun-
gen war. Zum Wochenende um den 9. 
Juli waren wieder die Gäste um Herrn 
Leonhard aus Dresden mit dem „Lone-
some Lake Festival“ an den Teichen, wo 

auch Gäste aus Schlegel willkommen 
waren.  
Am 17. September gab es um und im 
Dorfgemeinschaftshaus einen Trödel-
markt, den der Traditionsverein durch-
führte.   
Nach zweijähriger Pause wurde am 6. 
Oktober in unserer Kirche eine Huber-
tusmesse mit dem Jagdpächter Rudolph 
von Sandersleben und den Kreisjagdhorn-
bläsern Löbau-Zittau gefeiert.  
Am 2. Advent gab es nach 2 Jahren wie-
der eine Seniorenweihnachtsfeier und am 
3. Advent einen schönen Weihnachts-
markt. Allen Beteiligten ein herzliches 
Dankeschön für ihr Engagement.  
 

Beim Investitionsgeschehen war es die-
ses Jahr etwas bescheidener nach dem 
energetischen Umbau des Dorfgemein-
schaftshauses 2019/2020. Der Anbau 
eines neuen Sozialtraktes für die Kame-
raden der FFw lässt noch auf sich war-
ten, im kommenden Jahr sollen die Pla-
nungen beginnen.  
Der Ausbau des Glasfasernetzes ist auf 
Höhe der Kirche angelangt und soll 
demnächst weitergehen. Die Geländer 
der Brücken Dittelsdorfer und Wittgen-
dorfer Straße wurden repariert bzw. 
neu angefertigt. Das Leck im Dach der 
Turnhalle ist wieder in Ordnung ge-
bracht worden und die vom Ortschafts-
rat beschlossenen Ortsbegrüßungstafeln 
wurden von der Firma Jens Zachmann 
aus Oderwitz aufgestellt. Erste Arbeiten 
im Bachlauf wurden getätigt und wir 
hoffen auf weitere Bemühungen zum 
Hochwasser und Starkregenschutz in 
unserer Ortschaft.  
Im Jahr 2022 wurden fünf Kinder gebo-
ren, die auch das Begrüßungsgeld be-
kamen. Im Laufe des Jahres sind auch 
einige Familien zugezogen oder zurück-
gekehrt, der Ortschaftsrat heißt alle Neu-
schlegler herzlich willkommen.  
 

Im Namen des Ortschaftsrates wünsche 
ich Ihnen noch eine schöne Adventszeit, 
besinnliche Weihnachten im Kreise Ihrer 
Familien und für das neue Jahr Gesund-
heit, Kraft für die anstehenden Aufga-
ben und Wohlergehen.  
 

Ihr Frank Sieber 
Ortsbürgermeister  

Schlege l  

18  In format ionsb la tt  

mailto:schlegel@zittau.de


Schlege l ,  Di t te lsdorf  

Adventszeit ist eine Zeit, in der man 

Zeit hat, darüber nachzudenken, wofür 

es sich lohnt Zeit zu haben. 
Gudrun Kropp 

 

Liebe Dittelsdorfer, 
 

wir hoffen, dass Sie sich an den kom-

menden Weihnachtstagen ganz Ihrer Fa-

milie widmen können und wünschen 

Ihnen einen erfolgreichen Start ins neue 

Jahr! Daher: Genießen Sie die Festtage 

und verbringen Sie harmonische und 

erholsame Tage im Kreise Ihrer Lieben.  

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit 

Ihnen im neuen Jahr die nächsten Her-

ausforderungen zu meistern!  

Leben wir doch in einer Welt, die viel 

von uns abverlangt und noch abverlan-

gen wird. Keiner hat erwartet, dass die 

Krisen solche Dimensionen erreichen.  

Besonders möchten wir das Durchhalte-

vermögen in dieser komplizierten Zeit 

würdigen und die Hoffnung ausspre-

chen, dass das Jahr 2023 Entspannung 

bringen wird. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 

viel Gesundheit, Erfolg und neue Ideen 

bei der Umsetzung Ihrer und unserer 

Aufgaben im Jahr 2023 sowie weitere 

Erfolge bei der Gestaltung unserer Ort-

schaft. 

 
Christian Schäfer 
Ortsbürgermeister 

 

Öffnungszeiten  
der Bibliothek  
Vereinshaus „Alte Schule“  
dienstags 15.30-18.00 Uhr  

Schlegler  
Blasmusikanten e.V. 

Ein tolles musikalisches Jahr mit vielen 
schönen Konzerten und Begegnungen 
neigt sich dem Ende zu.  
Höhepunkt in diesem Jahr war das Kon-
zert mit dem Projektorchester, beste-
hend aus dem Löbauer-Berg-Musikanten 
e.V. und dem Schlegler Blasmusikanten 
e.V. vor einem fachkundigen Publikum 
auf dem Messegelände in Löbau. 
Auch sonst konnten wir bei vielen Veran-
staltungen aufspielen. Erwähnen möch-
ten wir die sehr gute Zusammenarbeit 
mit der Stadt Zittau. Wir waren dieses 
Jahr als Botschafter der Stadt Zittau in 
Villingen-Schwenningen unterwegs und 
haben dort die Stadt vertreten. Herzli-
chen Dank für dieses musikalische Er-
lebnis. 
Bedanken möchten wir uns bei allen 
Freunden, Fans und Unterstützern der 
Schlegler Blasmusikanten und wünschen 
eine schöne, besinnliche und friedvolle 
Weihnacht. 
  
Rutschen Sie gut rein ins Jahr 2023 und 
bleiben Sie uns gewogen.                                          
Gerne sehen und hören Sie uns zu un-
seren Konzerten im neuen Jahr wieder, 
wenn es wieder heißt: „… so klingt es in 
der Oberlausitz.“ 
 
Die Auftrittstermine finden Sie auf unserer 
Homepage unter:  
www.Schlegler-Blasmusikanten.de. 

         
Wir freuen uns auf Sie und die 
neue Saison und verbleiben  
mit musikalischen Grüßen 

 
Ihre „Schlegler  
Blasmusikanten“ e.V. 

Di t te l sdor f  

Neustart  
Begegnung 
 
„Neustart Kultur“ – dieser Name eines 

Förderprogrammes fasst auch die aktu-

elle Situation im Museum Dittelsdorf in 

Worte: Zwei Jahre waren fast keine 

Veranstaltungen möglich. Zwei Jahre 

war es still im Haus, ruhte die Vereins-

arbeit. Jetzt gab es den Neustart.  

Froh sind wir, dass es am Ende dieses 

Jahres nun wieder besser aussieht. Wir 

konnten bei sechs Veranstaltungen mehr als 200 Gäste begrüßen. 

Immerhin. Bei Kaffee und Kuchen kamen wir wieder mit unseren  

Besuchern zusammen, Gelegenheit zum Austausch von Geschichte(n), 

aber auch über Sorgen unseres Dorfes: Bäcker zu. Gaststätte zu. Bald 

schließt auch der Lebensmittelmarkt.  

Wir spüren, dass sich mit dem Wegfall jedes dieser Begegnungsorte 

die Rollen im Dorf verschoben haben: Zum Gedächtnis des Dorfes ist 

das Museum bereits geworden. Nun wird es auch zu einem wertvol-

len Ort für Begegnung, genau wie Riegers Saal in Hirschfelde. Kaffee 

und Kuchen werden in der Geschichts- und Museumsarbeit immer 

wichtiger.  

Wir wollen deshalb auch weiterhin bei unseren Veranstaltungen und 

Angeboten Begegnung ermöglichen. Ob zum Tag des offenen Umge-

bindehauses oder beim Landkino. Ob am Rande eines Vortrages oder 

einer neuen Ausstellung. Dafür sind wir 2022 wieder neu gestartet. 

Und dafür wollen wir auch im kommenden Jahr wieder Angebote 

machen. Vielleicht gibt es dann auch das schon lange geplante, und 

mehrfach verschobene österliche Kasperletheater. Mal sehen. Uns ist 

wichtig, dass der „Neustart Kultur“ zu einem „Neustart Begegnung“ wird.  
 

Ihnen allen, die Sie im Museum in Dittelsdorf und auf Riegers Saal in 

Hirschfelde reingeschaut oder mitgearbeitet haben, eine Dorfführung 

mitgemacht und bei einer Tasse Kaffee mit anderen Leuten wieder 

ins Gespräch gekommen sind, sagen wir ganz herzlich Danke! Und 

wir freuen uns auch 2023 wieder auf Sie! 
 

Wieland Menzel, Vorsitzender 

Im Dezember findet  
keine Sitzung statt.  
 
Nächste Sitzung am  
Dienstag, 17.01., 18 Uhr 
im Vereinshaus Alte Schule 
Tagungsort und Tagesordnung entneh-
men Sie bitte der Bekanntmachung. 
 
Erreichbarkeit  
Ortsbürgermeister 
Tel.: 035843 29096 
E-Mail: dittelsdorf@zittau.de 

Sitzung des  
Ortschaftsrates 
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Sitzung des  
Ortschaftsrates 

E i chgraben  

Dienstag, 10.01.|14.02. 
jeweils 19.30 Uhr 
Tagesordnung entnehmen Sie  
bitte der Bekanntmachung. 
 

jeden 2. Dienstag im Monat, 18-19 Uhr 
im Büro des Ortsbürgermeisters,  
Gemeindezentrum, Olbersdorfer Str. 11 
 
Erreichbarkeit Ortsbürgermeister 
Tel.: 03583 680866 
E-Mail: eichgraben@zittau.de 

Integratives  
Kinderhaus Waldhäusl 

Das Waldhäusl sagt  
herzlichen Dank  
 
Der wunderschöne Herbst ermöglichte 
uns wieder viele Begegnungen und da-
für möchten wir uns recht herzlich be-
danken. Danke an die Eltern unseres 
Kinderhauses, die uns zum Herbstputz 
wieder so tatkräftig unterstützen und 
keine Mühen scheuten. Überall wurde 
angepackt, Spielsachen und Gartenmö-
bel winterfest verpackt – Dachrinnen 
gesäubert u.v.m.   
Das nächste Ereignis folgte gleich einen 
Tag darauf, als unser Lampionumzug 
stattfand und die Musiker des Eichgra-
bener Musikzuges uns so professionell 
unterstützen und damit allen Teilneh-
mern viel Freude bereiteten. 
Kinder und Eltern waren sehr begeis-
tert. Nun ist es uns ein Herzensbedürf-
nis, allen ein großes Dankeschön hier 
auszusprechen.                                                                                                                        

Freiwillige Feuerwehr 
Eichgraben/Abt. II 

Gründung des Förderverein 
der Ortsfeuerwehr  
Eichgraben e.V. 
 
„Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.“ 
  
Getreu diesem Motto schmiedeten wir 
seit ca. einem dreiviertel Jahr an der 
Umsetzung unseres neuen Vorhabens. 
Und nach zahlreichen Stunden der Vor-
bereitung konnten sich am Freitag, dem 
18.11.2022 zum ersten Mal interessier-
te Bürger und Kameraden zur Gründung 
eines Fördervereins für die Ortsfeuer-
wehr Eichgraben zusammenfinden.  
Natürlich, wie von der Ortsfeuerwehr Eich-
graben gewohnt, wurden auch gleich Nä-
gel mit Köpfen gemacht. Nachdem auf-
grund der Vielzahl der Interessenten an 
diesem Abend die Gründungsmitglieder 
schnell gefunden waren, konnte auch 
gleich im Anschluss ein Vorstand ge-
wählt werden.  
Auf die Dauer von vier Jahren wurden 
dann, jeweils ohne Gegenstimme, fol-
gende Kandidaten gewählt: 

Zum Vorsitzenden wurde in der Ver-
sammlung Daniel Wobser (Ortswehr-
leiter), als stellv. Vorsitzender Paul Kor-
schelt, Steffi Möse wurde zur Kassen-
wartin und Mandy Donath zur Schrift-
führerin gewählt. Als Beisitzer werden 
Oliver Berndt, Thomas Veith und Jörg 
Hofmann den Vorstand unterstützen. Zu-
dem umfasst der Verein bereits bei 
Gründung inkl. dem Vorstand eine Zahl 
von 15 Mitgliedern, sowie vier fördern-
den Mitgliedern. 
Der Förderverein der Ortsfeuerwehr Eich-
graben e.V. ist ein gemeinnütziger Ver-
ein, dessen Interessen einzig und allein 
darauf gerichtet sind, die Ortsfeuerwehr 
Eichgraben zu unterstützen. Das gilt zum 
einen für alle gesetzlichen Aufgaben, 
die eine freiwillige Feuerwehr hat, aber 
auch darüber hinaus für alle traditions-
bedingten Aktivitäten, die von der Feu-
erwehr ausgehen, wie Verschönerungen 
des Dorfbildes, Bereitstellung, Erhaltung 
und Pflege des Gerätehauses, Arbeit der 

Foto: Tommy Winter 

Jugendfeuerwehr, dem Musikzug und 
vieles mehr. Zudem ist so ein regionaler 
Verein, nach Meinung aller Beteiligten, die 
letzte Möglichkeit, nach der Gemeinde-
gebietsreform örtliche Traditionen und 
Identität zu bewahren. 
So ein Förderverein bietet interessierten 
Bürgern, die aus den verschiedensten 
Gründen nicht Mitglied der Feuerwehr 
werden können oder wollen, die Mög-
lichkeit, sich einzubringen. Dies kann 
durch Sach- bzw. Geldspenden oder ak-
tive Mitarbeit im Verein geschehen, im 
Idealfall natürlich alles zusammen. Ein 
transparentes Wirtschaften ist für den 
Verein selbstredend, schließlich soll je-
der nachvollziehen können, was mit sei-
ner Spende passiert, zudem vereinfacht 
die Gründung des Vereines auch die 
Ausstellung von Spendenquittungen.  
Wir hoffen, dass nach der Gründung der 
Jugendfeuerwehr, der Beschaffung des 
MTW und nach dem letzten großen 
Kreisblasmusikfest auch dieses Projekt 
ein voller Erfolg wird. Wir danken hier-
bei bereits schon einmal allen Mitglie-
dern für ihr Engagement im Verein. 
Natürlich sind wir jederzeit auf der Su-
che nach Mitgliedern, die sich für die In-
teressen des „Förderverein der Ortsfeu-
erwehr Eichgraben e.V.“ einsetzen und 
uns unterstützen möchten. Diese Unter-
stützung ist auf vielen verschiedenen 
Wegen möglich. Ein Engagement ist vor 
allem auch für Mitbürger interessant, 
die z.B. aufgrund ihrer Arbeit oder auch 
aufgrund gesundheitlicher Voraussetzun-
gen nicht am Einsatz- und Ausbildungs-
geschehen der freiwilligen Feuerwehr 
teilnehmen können. Wir würden uns je-
derzeit freuen, neue Mitglieder in unse-
ren Reihen begrüßen zu dürfen. 
 

Daniel Wobser, Ortswehrleiter 

Der Lampionumzug anlässlich des Mar-
tinstages hat bei uns schon eine jahre-
lange Tradition. Viele Kinder, Eltern, 
Gäste und Nachbarn dankten es uns 
wieder mit ihrem Kommen. Nach den 
Absagen der letzten Jahre - wegen 
Corona - waren wir sehr froh, endlich 
wieder um die Häuser ziehen zu dürfen - 
und dem „Martin“ Danke zu sagen.  
Denn tagsüber hören wir seine Ge-
schichte, teilen am gemeinsamen Abend-
brot das Brot/Essen, denn er lehrt uns 
das Teilen. Alle waren sehr begeistert, 
dass der Eichgrabener Musikzug uns da-
bei begleitet hat – und das ehrenamt-
lich - für alle ein ganz besonderer Mo-
ment! Daher gilt ihnen hier unser herz-
lichster Dank!                                                                  
 
Wir wünschen allen Lesern für die letz-
ten Tage in 2022 noch viel Freude und 
Gelassenheit, eine schöne Adventzeit, 
ein frohes Fest – sowie für den Jahres-
wechsel alles erdenklich Gute. 
Wir freuen uns auf weitere, schöne Mo-
mente in 2023.                                                                                          
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!                                                                                       
 

Kinder, Team und Vorstand vom Waldhäusl 
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Sie möchten die neue Waldpost,  

unser Mitteilungsblatt   

des Forstbetriebes der Stadt 

Zittau, zukünftig online lesen? 

 

zittau.de 

Sie möchten den  

Zittauer Stadtanzeiger, 

unser Amtsblatt  

der Stadt Zittau,  

zukünftig online  

bestellen? 

zittau.de 

Wittgendorf  

Mittwoch, 18.01.|15.02.  
jeweils 19 Uhr, Versammlungsort und 
Tagesordnung entnehmen Sie bitte  
der Bekanntmachung. 
 
Erreichbarkeit Ortsbürgermeister 
Tel.: 035843 20876  
Mobil: 0172 4947631 
E-Mail: wittgendorf@zittau.de 

Sitzung des  
Ortschaftsrates 

Wit tgen dor f  

Fest- und Heimatverein 
Wittgendorf e.V. 

Am Freitag, dem  
 

30.12.2022 ab 15 Uhr  
 

findet wieder unser beliebter „nachweih-

nachtlicher Weihnachtsmarkt“ auf dem 

Pfarrhof in Wittgendorf statt.  

 

Bei weihnachtlichem Ambiente sorgt die 

Bläsergruppe für besinnliche Stimmung. 

  

Für die Kinder gibt es wieder etwas zu 

basteln sowie die bewährten Kutsch-

fahrten. Auch der Weihnachtsmann hat 

sein Kommen angekündigt, und bringt 

den Kindern ein paar Kleinigkeiten mit. 

 

Für das leibliche Wohl steht in gewohn-

ter Weise Kaffee und Kuchen sowie al-

lerlei „Ess & Trinkbares“ bereit.  

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

 

Der Fest- und Heimatverein e.V. wünscht 

allen Wittgendorfern eine schöne und be-

sinnliche Weihnachtszeit sowie einen gu-

ten Rutsch ins Jahr 2023. 

Fest- und Heimatverein Wittgendorf e.V. 

Danke an alle Helfer  
und Mitwirkenden  
 
Liebe Wittgendorferinnen  
und Wittgendorfer,  
 
die Nachlese des Festkomitees „700 Jah-
re Wittgendorf“ aus dem letzten Stadt-
anzeiger aufgreifend, möchte sich auch 
der Fest- und Heimatverein Wittgendorf 
e.V. ganz herzlich bei all denen bedan-
ken, die durch ihr Engagement, ihre 
vielfältige ehrenamtliche Mitarbeit zum 
Gelingen unseres sommerlichen Jubilä-
umsfestes beigetragen haben. Sei es bei 
der Vorbereitung und Planung des Fes-
tes, beim Wimpelnähen und beim Schmü-
cken des Dorfes, beim Auf- und Abbau 
des Festzeltes und der anderen erfor-
derlichen Einrichtungen, sei es beim Ge-
tränkeausschank, bei der Essensausga-
be, beim Fischsemmelverkauf und beim 
Kuchenbacken, bei der Mitwirkung am 
Entstehen unseres Dorfbuches und dem 
Gestalten und Betreiben der Ausstellun-
gen in der Alten Schule, sei es bei der 
Organisation des Festumzuges, bei Rei-
nigungsarbeiten, beim Einrichten von 
Parkplätzen, im Bereich der Werbung 
für das Fest, bei begleitenden Veran-
staltungen und bei vielem anderen 
mehr. Und nicht allein den mitwirken-
den Dorfbewohnern sei hier gedankt, 
auch den zahlreichen Helfern, die sich 
von außerhalb des Dorfes in die Fest-
vorbereitungen eingebracht haben.  
 
Ein Danke an die zahlreichen Gäste, die 
mit ihrem Kommen für die entsprechen-
de Festatmosphäre gesorgt haben. Ein 
Dankeschön auch an alle Wittgendorfer 
Vereine, die vor, während und nach 
dem Fest wie die Rädchen eines gut 
funktionierenden Uhrwerks ineinander-
gegriffen, ihre Mitglieder mobilisiert ha-
ben, auch mit dem Ziel, das Gemein-
schaftsgefühl und das Miteinander im 
Dorf auch in die Zukunft mitzunehmen. 
Ein Danke an alle Spender und Sponso-
ren, die den finanziellen Rahmen für das 
Fest in großzügiger Weise erweitert 
haben.   

Und nicht zuletzt ein großes Danke-
schön an die Stadt Zittau, nicht allein 
für die finanzielle Unterstützung, son-
dern auch für die vielfältige unbürokra-
tische Hilfe, die uns bei den Festvorbe-
reitungen zuteilwurde, etwa hinsichtlich 
der Ausleihe von Ausstattung für das Fest-
gelände. Daneben gab es in der letzten 
Zeit seitens der Stadt Zittau einige viel-
versprechende Signale für unser Dorf-
gemeinschaftshaus Alte Schule, die uns 
voller Zuversicht sein lassen, dass sie 
alsbald in ein klares „Ja“ münden. Eines 
dieser Zeichen war die Unterstützung im 
Rahmen des Zittauer Bürgerfonds, die 
es uns möglich machte, die verschlisse-
nen Tische und Stühle im Versammlungs- 
und Begegnungsraum der Alten Schule 
zu ersetzen und entsprechende moder-
ne Aufhänge- und Beleuchtungstechnik 
und Vitrinen für die im Rahmen des 
Festes „700 Jahre Wittgendorf“ einge-
richteten Ausstellungsräume anzuschaf-
fen, Räume, die in der Zukunft mit jähr-
lich zwei Wechselausstellungen bespielt 
werden sollen. Für das kommende Früh-
jahr ist eine Schau mit dem heutigen 
Arbeitstitel „Frauenbilder“ angedacht.  
 
Man sieht, unser Jubiläumsfest hat neue 
Perspektiven für unser Dorf eröffnet, auch 
für unseren Verein. In der Folge des Fes-
tes sind einige neue Mitglieder beigetre-
ten, die zweifellos ihre Ideen und Vor-
stellungen in die Gemeinschaft einbrin-
gen werden, was die Aufgabenvielfalt im 
Verein und seinen Aktionsradius sicher-
lich erweitern wird.  
 
Ihnen allen wünschen die Mitglieder des 
Fest- und Heimatvereins Wittgendorf ein 
frohes und besinnliches Weihnachtsfest, 
das Kraft geben soll für die Aufgaben 
des nächsten Jahres. Und das für Sie, 
für euch alle ein gutes werden möge.    
 
 
 
 
 
 

Steffen Gärtner  
für den Fest- und Heimatverein  
Wittgendorf e.V.  
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mailto:wittgendorf@zittau.de


Hartau  
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Vor 100 Jahren 
Der wahrscheinlich zweitälteste Verein in 
Hartau war die 1875 gegründete Schieß-
gesellschaft, die sich 1919 in „Freie Schieß-
gesellschaft zu Hartau“ umbenannte. 
Im Protokollbuch steht im Dezember 
1922, vor 100 Jahren, als Jahresbe-
richt geschrieben: „Das Jahr 1922 wird 
in der Geschichte des Vereins einen Mark-
stein bilden, galt es doch eine neue 
Fahne zu beschaffen und zu weihen. 
Schon die letzten Versammlungen des 
letzten Jahres beschäftigten sich einge-
hend über diesen Punkt. Die Ansichten 
der Mitglieder gingen hier weit ausein-
ander und stießen in oft erregten Aus-
sprachen hart zusammen. Der Vorsit-
zende musste alle seine Aufmerksam-
keit für einen ruhigen Verlauf widmen 
und hatte dabei keine leichte Arbeit“.  

Hartauer Geschichte und Geschichten 

In der Novemberversammlung wurde der 
Kauf einer neuen Fahne beschlossen, 
die von der Fahnenfabrik Bonn angefer-
tigt werden sollte. Am 4. Dezember kam 
ein Vertreter dieses Werkes nach Hartau, 
um nähere Erläuterungen abzugeben. 
Man einigte sich und beschloss über die 
Ausführung, den Preis von 7300 M und 
die Bezahlung in Raten, wobei 1000 M 
sofort gezahlt wurden, der letzte Rest 
war am 1. Juli 1922 fällig. Im Februar 
verlangte die Fabrik auf Grund der all-
gemeinen Wirtschaftslage eine Preiser-
höhung von 25 %, der Verein genehmig-
te 12,5 %, was dann auch akzeptiert 
wurde. 
In der Märzzusammenkunft wurde der 
Termin des Hauptschießens mit der 
Fahnenweihe auf den 16. bis 18. Juli 
festgelegt. Für die Musik an den 3 Ta-

Mittwoch, 11.01.|08.02.  
jeweils 19 Uhr 
im Zimmer der Ortsbürgermeisterin 
Gemeindeamt Hartau 
 
Ab 18.30 Uhr findet eine  
Bürgersprechstunde statt. 
 
Erreichbarkeit Ortsbürgermeisterin 
Tel.: 0162 4445274 
E-Mail: hartau@zittau.de 

H ar tau  

 
Öffnungs-

zeiten der 

Bibliothek  

 

Dreiseitenhof  

Untere Dorfstraße 8 

dienstags, 15-17 Uhr 

Sitzung des  
Ortschaftsrates 

Hartauer Kreative e.V. 

Das alte Jahr ist schon wieder fast vor-
bei. Aus diesem Grund möchten wir, die 
Hartauer Kreativen, uns bei all unseren 
Sponsoren sowie den Senioreneinrich-
tungen von Zittau und Umgebung, wo 
wir Modenschauen durchführten, für ihre 
Unterstützung bedanken. 
 
Wir wünschen eine besinnliche und ru-
hige Weihnachtszeit und ein gutes neu-
es Jahr 2023. 
 
An alle Interessierten: Wir würden uns 
über Ihre Verstärkung unseres Moden-
schauteams freuen (Tel. 03583 680 919).  
 
 
Im Namen des Vereins 
Martina Richter, Vorsitzende 

mailto:hartau@zittau.de


Hartau  

gen und das darauffolgende Kränzchen 
verpflichtete man die Hartauer 5-Mann-
Kapelle Knobloch. Es sollten die Ortsverei-
ne und benachbarte Schützengesellschaf-
ten eingeladen werden. Am 20. Mai wurde 
ein Festausschuss von 11 Mitgliedern gebil-
det unter Vorsitz des Gemeindevorstandes 
Emil Wanke. 
Zur Versammlung am 24. Juni konnte die 
neue Fahne besichtigt werden. Nach un-
liebsamen Vorkommnissen beim Zittauer 
Schießen, wo alle Gewehre und Munition 
der Zittauer Schützengesellschaft zerstört 
wurden, stellten einige Mitglieder das ge-
plante Hartauer Schießen in Frage. Auf ei-
ner außerordentlichen Versammlung am  
8. Juli wurde darüber diskutiert und die 
Durchführung mit 34 zu 6 Stimmen be-
schlossen. 
„Hatten schon die Vorarbeiten unter einem 
ungünstigen Stern gestanden, übertraf die-
ser Tag doch alle Erwartungen. Der Himmel 
hatte schon mehrere Tage seine Schleusen 
geöffnet und hatte man geglaubt, dass es 
sich doch noch machen würde, so war die 
Hoffnung gründlich zuschanden geworden. 
Es regnete ohne Übertreiben zu wollen mit 
Ausnahme weniger Minuten den ganzen 
Tag. Kein Wunder, dass dieserhalb der 
Schießrummel viel zu wünschen übrig ließ 
und das mancher eingeladene auswärtige 
Verein von einer Beteiligung Abstand neh-
men musste. Jedoch die guten Beziehun-
gen, welche wir mit den Gesellschaften des 
Wettinbundes unterhalten, machten sich 
hier in einer Weise fühlbar, die anerkannt 
werden muss. So hatten sich eine ganze 
Anzahl Vereine, so aus Olbersdorf (mit Mu-
sik), Lückendorf, Oybin, Dittelsdorf, Nie-
deroderwitz, Reichenau (Bogatynia), Grottau 
(Hrádek n.N.) und andere eingefunden, wel-
che uns über diesen verregneten Tag güns-
tig hinweg halfen.“ Die Fahnenweihe fand 
deshalb im Schützenzelt statt. Nach der 
Begrüßung durch den Vereinsvorsitzenden 
Ernst Gruner hielt der Gemeindevorstand 
Kamerad Emil Wanke die Weiherede. Der 
Hartauer Gesangverein „Liederfreund“ um-
rahmte die Feier mit 2 Liedern. Die Frauen 
der Vereinsmitglieder spendeten Fahnen-
bänder. Mehrere Vereine schenkten für die 
Fahne einen „Nagel“. Rege Beteiligung fand 
das Preisschießen auf dem Schießstand. 
 

Ein Sturm warf am Montag einige Buden 
um und brachte das Zelt in Gefahr. Diens-
tag regnete es so stark, dass das Feuer-
werk nicht abgebrannt werden konnte. Beim 
Hauptschießen erwarb der Kretschamwirt 
Kamerad Arthur Weber die Königswürde, 
Marschall wurde der Gutspachter Kamerad 
Emil Härtelt. Trotz der misslichen Umstän-
de war ein positives Kassenergebnis er-
reicht worden. Einnahmen von rund 19000 M 
standen Ausgaben von rund 17190 M ge-
genüber.  
Im Jahresbericht wird aufgeführt, dass 
1922 2 Haupt- und 8 Mitgliederversamm-
lungen sowie 2 Vorstandssitzungen ab-
wechselnd in den 4 Hartauer Gaststätten 
durchgeführt wurden. Im Februar fand ein 
Wintervergnügen statt. Der Mitgliedsbei-
trag wurde von 1 auf 2 M im Monat erhöht. 
Die Anzahl der Mitglieder betrug zum Jah-
resende 96. Bei den Finanzen ergab sich 
ein Minus von ca. 3000 M, obwohl das Ver-
leihen des Schützenzeltes einiges einbrachte.    
 

Eckehard Gäbler  

Gaiatreeschool e.V. 

Birkenhof Ashram –  
TUE GUTES FÜR DICH  
und HILF ANDEREN  
 
Yoga ist für Jeder(M)ann und jede Frau 

unabhängig vom Alter, Geschlecht, von 

Nationalität, politischer oder religiö-

ser Gesinnung, Sprache oder Haut-

farbe. So haben es die Gründungs-

mitglieder des Gaiatreeschool e.V. 

2015 im Freiraum in Dresden in ihrer 

Satzung formuliert. Im Birkenhof Ash-

ram in Hartau kann der Verein seinen 

wichtigsten Zweck, die Verbreitung 

von Yoga in alle Schichten unserer 

Gesellschaft vorzüglich umsetzen. 

Auch wenn die positiven Wirkungen 

von Yoga und Meditation auf den Kör-

pern, den Geist und die Seele allge-

mein bekannt und wissenschaftlich 

nachgewiesen sind, herrscht bei 

manch einem noch große Verwirrung 

und zum Teil Unkenntnis über die 

Praxis im Yoga. Für den einen sind es 

Steinzeitrelikte, bei dem Urwaldakro-

baten halbnackt stundenlang im Kopf-

stand verweilen, für andere sind Yo-

gis eine Ansammlung von Fanatikern, 

Rohköstlern, Wundertätern oder Ver-

schwörungstheoretikern, die die Mensch-

heit durch esoterischen Hokuspokus 

und Askese (Entsagung) auf den Un-

tergang der Welt vorbereiten wollen. 

In Wahrheit ist der Yoga eine an-

wendbare Philosophie, eine Ganz-

heitsweltanschauung, die von einma-

liger Klarheit geprägt ist.  

Dabei erschöpft sich der wahre Yoga 

nicht in der Beschreibung von Asanas 

(Körperübungen), Pranayama (Atem-

übungen) oder der Meditation, son-

dern befasst sich mit den Problemen 

des Alltags, der Kultur, der Politik, 

der Erziehung oder Lebensführung, 

also kurzum mit allem, was in den 

Alltag passen muss. Einst vor Jahr-

tausenden aus dem indischen Kultur-

raum stammend, hat sich der Yoga 

im 19ten Jahrhundert rasant in der 

westlichen und später über den ge-

samten Globus ausgebreitet. Mahat-

ma Gandhi hat durch seinen gewalt-

losen Widerstand (Ahimsa) im Unab-

hängigkeitskampf Indiens beispielhaft 

die Kraft des Yogas unter Beweis ge-

stellt und fand zahlreiche Nachahmer 

in der übrigen Welt. Der heute in un-

seren Breiten praktisch-körperorien-

tierte HATHA ist Teil einer ganzheitli-

chen Übungspraxis zur Überwindung 

der Polaritäten aus Ha-Sonne und 

Tha-Mond, Yin oder Yang, Positiv und 

Negativ, aus Angenehm und Unange-

nehm, Anhaftung und Ablehnung. 

Yoga - der Weg der Mitte beschreibt 

die Balance zwischen Körper, Geist 

und Seele und führt zu chitta vritti 

nirodha - dem zur Ruhe kommen der 

Gedanken im Geist, das Ziel der Yo-

gapraxis. Nur wer in und (Zu)Frieden 

ist, kann die Welt positiv erfahren 

und gestalten. Tue Gutes für Dich 

und hilf anderen, ist für viele Yogis 

nicht nur Slogan, sondern regelmäßi-

ge Praxis und das nicht nur auf der 

Matte, sondern im täglich respektvol-

len Umgang mit dir selbst und ande-

ren. Seit 2016 bemühen sich wö-

chentlich knapp 100 Teilnehmer*innen 

im Birkenhof Ashram um den Aus-

gleich. Die Jüngsten gerade mal drei, 

die Ältesten über 80 Jahre. Im kom-

menden Jahr beenden wir die erste  

3-Jahres-Yoga-Lehrer-Ausbildung im 

Birkenhof. Dann werden künftig acht 

zusätzliche Yogalehrer in der Region 

mithelfen, die Vereinsziele des Gaiatree-

school e.V. zur Verbreitung von Yoga 

umzusetzen.  

 

Wir wünschen allen ein  

Frohes Weihnachtsfest.  

 

Lokha samaste sukhino bhavantu. 

Mögen alle Lebewesen zufrieden, 

glücklich und gesund sein.  

 

Om Shanti – Im Frieden  
 

Mike Narada Wohne 

Vorsitzender und Leiter 
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Aktuelle  

Straßensperrungen 
 

Zittau 

▪  Beethovenstraße bis 23.12.2022 
 

Ortsteile 

▪  OT Dittelsdorf│Straße Am Gebirge 

bis 16.12.2022  

 

Mehr Informationen  

finden Sie auf  zittau.de 

Mit dem Umzug des Oybiner Rathauses 
in das Haus des Gastes ist auch die Au-
ßenstelle des Standesamtes Zittau nun 
dort zu finden. Die Eheschließungen wer-
den von nun an in den lichtdurchflute-
ten Räumen des modernen Gebäudes 
am historischen Ort stattfinden. Für die 
vier für das Jahr 2023 vorgesehenen 
Trauungstermine (13.5., 10.6., 8.7., 
26.8.) sind noch vereinzelte Anmeldun-
gen möglich. Wer sich also im kommen-
den Jahr das Ja-Wort geben möchte, 
sollte schnell sein. Die Mitarbeiterinnen 
des Standesamtes sind per E-Mail er-
reichbar unter standesamt@zittau.de 
oder telefonisch unter den Telefonnum-
mern +493583 752-175, -176, -177, -178 
oder -160. 
 
Informationen auch auf  
www.zittau.de im Bereich Bürgerservice/
Ämterübersicht/Standesämter 

Außenstelle des  
Standesamtes Zittau  
nun im Haus des  
Gastes Oybin 

Termine  
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Landfrauenkreisverein Görlitz e.V. 

Begegnungsstätte  
Hirschfelde 
 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Rück-
blickend war es für mich ein Jahr vieler 
neuer Eindrücke und neuer Freund-
schaften. Ich durfte das umfangreiche 
Wirken der Landfrauen in Hirschfelde 
kennenlernen und gestalte es nun als 
Vorsitzende aktiv mit. Mir war zuvor in 
diesem Zusammenhang z.B. gar nicht 
bewusst gewesen, dass sogar Bundes-
freiwilligendienste und zahlreiche All-
tagsbegleiter bei den Landfrauen ihren 
Wirkungskreis haben. Mit solchen Mög-
lichkeiten im Ehrenamt und für die Re-
gion tätig zu sein, ist eine besondere 
Erfahrung, die ich jedem nur ans Herz 
legen kann. 
 
Auch unsere regelmäßigen Zusammen-
künfte in und um Hirschfelde, die Netz-
werkarbeit mit der Stadt Zittau und an-
deren regionalen Institutionen sowie die 
Projekte mit unseren polnischen und 
tschechischen Partnerverbänden führten 
zu neuen und interessanten Begegnun-
gen, die eine vielversprechende, künfti-
ge Zusammenarbeit verheißen lassen.  
 
Suchen Sie in Ihrer Freizeit eine neue 
Aufgabe für sich? Dann unterstützen Sie 
uns doch dabei, z.B. im Rahmen des 
Bundesfreiwilligendienstes oder je nach 
Interesse direkt bei ausgewählten Pro-
jekten. 
 
Im kommenden Jahr möchten wir Sie 
wieder in unsere Begegnungsstätte 
Hirschfelde einladen. Weitere Informati-
onen (und ggf. kurzfristige Änderungen) 
finden Sie auf unserer neuen Webseite 
und bei Facebook.  

Sträkelgruppe 
jeden Dienstag 14-18 Uhr 
 
Treff am Donnerstag 
Informationsveranstaltung mit  
Frühstück (Anmeldung erforderlich!) 
Donnerstag, 05.01.|02.02. um 9 Uhr  
  
Familiencafé des  
Dt. Kinderschutzbund OV Zittau 
mit der Familienbildung „Bunte Wege“ 
Donnerstag, 12.01.|09.02.  
von 15.30-17.00 Uhr  
 
Seniorinnennachmittag 
Dienstag, 31.01. um 14 Uhr 
 
Winterferien-Programm  
Termine: immer Dienstag und  
Donnerstag von 10 Uhr bis 12 Uhr 
14.02.|16.02.|21.02.| 23.02. 
 
 
Im Namen der Landfrauen wünsche ich 
nun allen ein besinnliches Weihnachts-
fest. Kommen Sie gut ins neue Jahr und 
wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 
2023. 
   
Jennifer Sterz  
Vorsitzende 

 
Erreichbarkeit: 
Mo-Mi 9-15 Uhr 
 
Anmeldung unter: 
Landfrauenkreisverein Görlitz e.V. 
Zittauer Straße 29A 
02788 Hirschfelde 
Telefon: 035843 25306 
E-Mail:  
hirschfelde@landfrauen-goerlitz.de 
Internet: www.landfrauen-goerlitz.de 

SC „Grenzbuben“ 
Hirschfelde 

Spieltage sind der  
 
19.01. und 02.02. um 17.30 Uhr 
 
Gespielt wird in 2 Serien zu je 48 Spie-
len oder 2 Serien zu je 36 Spielen nach 
der internationalen Skatordnung ohne 
Spitze, aber mit deutschem Skatblatt. 
 
Spieleinsatz:  
6 € bei 100 % Ausschüttung  
Verlustgeld: 1. bis 3. verlorenes Spiel 
0,50 €, ab dem 4. verlorenen Spiel 1 € 
 
Den Wanderpokal erhält der/die  
Spieler/in, welcher 3 Mal in Folge das 
Turnier gewinnt oder 4 Mal insgesamt. 
 
Austragungsort ist die Gaststätte 
„Grüne Aue“, Dorfstraße 55,  
02784 Dittersbach 

https://zittau.de/de/verkehrsinformationen
mailto:standesamt@zittau.de
https://zittau.de/de/b%C3%BCrgerservice/%C3%A4mter%C3%BCbersicht/standes%C3%A4mter
mailto:hirschfelde@landfrauen-goerlitz.de
https://deref-gmx.net/mail/client/MMDV5sHZ_qo/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.landfrauen-goerlitz.de


Tierbestands-
meldung 2023 
 

 
Bekanntmachung der Säch-
sischen Tierseuchenkasse 
Anstalt des öffentlichen Rechts  
 
Sehr geehrte Tierhalter*innen,  
 
bitte beachten Sie, dass Sie als Tierhalter*in 
von Pferden, Rindern, Schweinen, Scha-
fen, Ziegen, Geflügel, Fischen und Bienen 
zur Meldung und Beitragszahlung bei der 
Sächsischen Tierseuchenkasse gesetzlich ver-
pflichtet sind.  
Die fristgerechte Meldung und Beitragszahlung 
für Ihren Tierbestand ist Voraussetzung für: 
▪  eine Entschädigungszahlung von der Sächsi-

schen Tierseuchenkasse im Tierseuchenfall,  
▪ die Beteiligung der Sächsischen Tierseu-

chenkasse an den Kosten für die Tierkörper-
beseitigung, 

▪ die Gewährung von Beihilfe und Leistungen 
durch die Sächsische Tierseuchenkasse.  

Der Sächsischen Tierseuchenkasse bereits be-
kannte Tierhalter*innen erhalten Ende De-
zember 2022 einen Meldebogen per Post. 
Sollte dieser bis Mitte Januar 2023 nicht bei 
Ihnen eingegangen sein, melden Sie sich 
bitte bei der Sächsischen Tierseuchenkasse, 
um Ihren Tierbestand anzugeben. 
Tierhalter*innen, welche ihre E-Mail-Adresse 
bei der Sächsischen Tierseuchenkasse autori-
siert haben, erhalten die Meldeaufforderung 
per E-Mail. 
Auf dem Tierbestandsmeldebogen oder per 
Internet sind die am Stichtag 1. Januar 2023 
vorhandenen Tiere zu melden. Sie erhalten 
daraufhin Ende Februar 2023 Ihren Beitrags-
bescheid. 
Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich 
auf § 23 Abs. 5 des Sächsischen Ausfüh-
rungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz 
(SächsAGTierGesG) in Verbindung mit der 
Beitragssatzung der Sächsischen Tierseu-
chenkasse, unabhängig davon, ob Sie Tiere 
im landwirtschaftlichen Bereich oder zu priva-
ten Zwecken halten. 
 
Darüber hinaus möchten wir Sie auf Ihre Melde-
pflicht bei dem für Sie zuständigen Veteri-
näramt hinweisen.  
 
Bitte unbedingt beachten: 
Auf unserer Internetseite erhalten Sie weitere 
Informationen zur Melde- und Beitragspflicht, 
zu Beihilfen der Sächsischen Tierseuchenkas-
se sowie über die Tiergesundheitsdienste. Zu-
dem können Sie, als gemeldete*r Tierhalter*in 
u.a. Ihr Beitragskonto (gemeldeter Tierbe-
stand der letzten 3 Jahre), erhaltene Beihil-
fen, Befunde sowie eine Übersicht über Ihre 
bei der Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorg-
ten Tiere einsehen.   
 
Sächsische Tierseuchenkasse 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Löwenstr. 7a, 01099 Dresden 
Tel: 0351 80608-30 

E-Mail: beitrag@tsk-sachsen.de  
Internet: www.tsk-sachsen.de 

QR-Code Neuanmeldung  

Informationen, K irche  
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Mitteilungen der Kirchgemeinden  
für Hirschfelde, Dittelsdorf, Schlegel  
und Wittgendorf 

Als die Zeit erfüllt war 

 

Wer den Monatsspruch für Dezember 

liest, der denkt womöglich zuerst an 

eine Utopie und phantastische Ge-

schichte, wenn hier vom Messias und 

seinem Friedensreich die Rede ist: „Der 

Wolf findet Schutz beim Lamm, der 

Panther liegt beim Böcklein. Kalb und 

Löwe weiden zusammen, ein kleiner 

Junge leitet sie. Jesaja 11,6“. Denn 

fernab unserer Lebenswirklichkeit wirkt 

solch eine Zustandsbeschreibung einer 

künftigen Realität. Wir haben Schwie-

rigkeiten uns etwas vorzustellen, was 

über den Horizont unserer Erfahrungen 

hinausgeht. Vereinfacht gesagt, fällt es 

schwer den Sonnenschein zu sehen, 

wenn gerade Regen fällt. Und umge-

kehrt, wähnt mancher sich in Sicher-

heit, wenn gerade kein Wölkchen den 

Himmel trübt. Am 19. Januar 1989 irrte 

Honecker bekannterweise als er formu-

lierte: „Die Mauer wird in 50 und auch 

in 100 Jahren noch bestehen bleiben“. 

Und wer hätte gedacht, dass ein un-

sichtbares Virus die Welt binnen kurzer 

Zeit verändert oder, dass in Europa 

wieder ein Krieg entflammt? Was wis-

sen wir schon?! Politische Systeme kom-

men und gehen. Nichts ist so beständig 

wie die Veränderung. Und doch greift 

Gott in die Weltgeschichte ein: „Als aber 

die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen 

Sohn, geboren von einer Frau“ (Galater 

4,4). Die Geburt Jesu Christi in Bethle-

hem und damit die Entstehung des 

Weihnachtsfestes. Wer hätte das ge-

dacht? Und irgendwann wird es wieder 

heißen: Als aber die Zeit erfüllt war, 

kam Jesus Christus auf diese Erde vom 

Himmel zurück. Diesmal nicht als einfa-

ches Kind, sondern als Herr und König 

über die ganze Welt. „Denn wie der 

Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet 

bis zum Westen, so wird auch das Kom-

men des Menschensohns sein (Matthäus 

24,27).“ Wer hält das für möglich? Dann 

wird das verwirklicht werden, was im 

Monatsspruch aus dem Jesajabuch noch 

als unvorstellbar festgehalten ist. Blei-

ben wir offen, realistisch und wachsam 

für Gottes Reden. 

 

Pfr. Martin Wappler 

Gottesdienste 

 

So 18.12., 8.30 Uhr 

Gottesdienst in Wittgendorf 

So 18.12., 10.00 Uhr 

Gottesdienst in Dittelsdorf, Abendmahl 

Sa 24.12., 16.30 Uhr 

Christvesper in Schlegel 

Sa 24.12., 16.30 Uhr 

Christvesper in Dittelsdorf 

Sa 24.12., 16.30 Uhr 

Christvesper in Hirschfelde 

Sa 24.12., 18.00 Uhr 

Christvesper in Wittgendorf 

Sa 24.12., 23.00 Uhr 

Christnacht in Dittelsdorf 

Mo 26.12., 9.00 Uhr 

Regionalgottesdienst am  

2. Weihnachtsfeiertag in Wittgendorf 

Sa 31.12., 16.30 Uhr 

Altjahresabend in Hirschfelde 

So 01.01., 10.00 Uhr 

Regionalgottesdienst zum Neujahr  

in Dittelsdorf 

So 08.01., 8.30 Uhr 

Gottesdienst in Schlegel, Abendmahl 

So 08.01., 10.00 Uhr 

Gottesdienst in Hirschfelde, Abendmahl 

So 15.01., 8.30 Uhr 

Gottesdienst in Wittgendorf, Abendmahl 

So 22.01., 10.00 Uhr 

Gottesdienst in Dittelsdorf 

So 29.01., 10.00 Uhr 

Regionalgottesdienst in Hirschfelde 

 

Erreichbarkeit 
 
Pfarramt Dittelsdorf 
Telefon: 035843 25755 
Fax: 035843 25705  
E-Mail:  
KG.Siebenkirchen-Dittelsdorf@evlks.de 
Öffnungszeiten:  
Di 09-11 Uhr und 15-17 Uhr 
Pfarramtsleiter:  
Pfr. M. Wappler, 03583 6963190 
Martin.Wappler@evlks.de  
Webseite: www.siebenkirchen.de 

Weihnachtsstunde  

am Mittwoch, 28.12.2022 
 

Beginn: 17 Uhr 

Vorgetragene Geschichten und gemein-

sames Singen von Weihnachtsliedern an 

der Krippe, Einladung zu Glühwein und 

Stollen  

Pilgerhäusl e.V.  

mailto:KG.Siebenkirchen-Dittelsdorf@evlks.de
mailto:Martin.Wappler@evlks.de
http://www.siebenkirchen.de


Die nächste Ausgabe des Zittauer Stadtanzeigers erscheint am 15. Februar 2023. 

Redaktionsschluss ist der 20. Januar 2023. 
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